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Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens,
in der Erkenntnis, dass Quecksilber aufgrund seines weiträumigen Trans-
ports in der Atmosphäre, seiner Persistenz in der Umwelt, wenn es einmal
anthropogen eingeführt worden ist, seiner Fähigkeit zur Bioakkumulation
in Ökosystemen und seiner erheblichen negativen Folgen für die mensch-
liche Gesundheit und die Umwelt eine weltweit besorgniserregende Chemi-
kalie darstellt,
unter Hinweis auf den Beschluss 25/5 des Verwaltungsrats des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen vom 20. Februar 2009 zur Einleitung
internationaler Massnahmen für eine effiziente, wirksame und kohärente
Behandlung von Quecksilber,
auch unter Hinweis auf Abs. 221 des Ergebnisdokuments der Konferenz
der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung mit dem Titel "Die
Zukunft, die wir wollen", in dem ein erfolgreiches Ergebnis der Verhand-
lungen über eine globale rechtsverbindliche Übereinkunft über Quecksilber
gefordert wird, die die Risiken für die menschliche Gesundheit und die
Umwelt behandelt,
ferner unter Hinweis auf die von der Konferenz der Vereinten Nationen
über nachhaltige Entwicklung bekräftigten Grundsätze der Erklärung von
Rio über Umwelt und Entwicklung, unter anderem die gemeinsamen,
wenngleich unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, sowie in Anerkennung
der jeweiligen Gegebenheiten und Fähigkeiten der Staaten sowie der Not-
wendigkeit weltweiter Massnahmen,
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im Bewusstsein der Sorgen um die Gesundheit, besonders in Entwicklungs-
ländern, zu denen die Quecksilberexposition von schutzbedürftigen Bevöl-
kerungsgruppen, insbesondere von Frauen und Kindern und damit von
künftigen Generationen, Anlass gibt,
in Anbetracht des besonderen Schutzbedürfnisses arktischer Ökosysteme
und indigener Gemeinschaften aufgrund der Biomagnifikation von Queck-
silber und der Verunreinigung von traditionellen Lebensmitteln sowie im
allgemeineren Sinne in Sorge um indigene Gemeinschaften in Bezug auf die
Auswirkungen von Quecksilber,
in Erkenntnis der aus der Minamata-Krankheit gezogenen wichtigen
Lehren, insbesondere der schwerwiegenden Auswirkungen der Verschmut-
zung durch Quecksilber auf Gesundheit und Umwelt, sowie der Notwen-
digkeit, eine sachgerechte Behandlung von Quecksilber sicherzustellen und
derartige Ereignisse in der Zukunft zu verhindern,
unter Hervorhebung der Bedeutung von finanzieller, technischer und tech-
nologischer Hilfe sowie von Hilfe beim Kapazitätsaufbau, insbesondere
für Entwicklungsländer und Länder mit im Übergang befindlichen Wirt-
schaftssystemen, um die staatlichen Fähigkeiten im Bereich der Behandlung
von Quecksilber zu stärken und die wirksame Durchführung des Überein-
kommens zu fördern,
in Anerkennung der Tätigkeiten der Weltgesundheitsorganisation zum
Schutz der menschlichen Gesundheit vor Quecksilber sowie der Rolle ein-
schlägiger mehrseitiger Umweltübereinkünfte, insbesondere des Basler
Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbrin-
gung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung und des Rotterdamer Über-
einkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennt-
nissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pflanzenschutz-
und Schädlingsbekämpfungsmittel im internationalen Handel3,
in der Erkenntnis, dass sich dieses Übereinkommen und andere völker-
rechtliche Übereinkünfte in den Bereichen Umwelt und Handel wechsel-
seitig unterstützen, nachdrücklich darauf hinweisend, dass dieses Überein-
kommen nicht dazu bestimmt ist, die Rechte und Pflichten einer Vertrags-
partei aus geltenden völkerrechtlichen Übereinkünften zu berühren,
mit der Massgabe, dass der vorstehende Beweggrund nicht dazu bestimmt
ist, eine Hierarchie zwischen diesem Übereinkommen und anderen interna-
tionalen Rechtsinstrumenten zu schaffen,
unter Hinweis darauf, dass dieses Übereinkommen eine Vertragspartei nicht
daran hindert, im Bemühen um den Schutz der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt vor einer Quecksilberexposition zusätzliche mit diesem
Übereinkommen vereinbare innerstaatliche Massnahmen im Einklang mit
den sonstigen Verpflichtungen dieser Vertragspartei nach dem anzuwen-
denden Völkerrecht zu ergreifen,
sind wie folgt übereingekommen:
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Art. 1

Ziel

Ziel dieses Übereinkommens ist es, die menschliche Gesundheit und
die Umwelt vor anthropogenen Emissionen und Freisetzungen von Queck-
silber und Quecksilberverbindungen zu schützen.

Art. 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens:
a) bedeutet "kleingewerblicher Goldbergbau" den durch einzelne Bergleute

oder Kleinunternehmen mit begrenztem Investitionskapital und
begrenzter Herstellung betriebenen Goldbergbau;

b) bedeutet "beste verfügbare Techniken" diejenigen Techniken, die am
wirksamsten sind, um Emissionen und Freisetzungen von Quecksilber
in die Luft, das Wasser und den Boden und deren Auswirkungen auf die
Umwelt als Ganzes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und tech-
nischer Erwägungen in Bezug auf eine bestimmte Vertragspartei oder
eine bestimmte Anlage im Hoheitsgebiet der betreffenden Vertragspartei
zu verhindern oder, wenn dies nicht praktikabel ist, zu verringern. In
diesem Zusammenhang:
i) bedeutet "beste" am wirksamsten im Hinblick auf die Erreichung

eines hohen allgemeinen Schutzniveaus der Umwelt als Ganzes,
ii) bedeutet "verfügbare" Techniken - in Bezug auf eine bestimmte Ver-

tragspartei und eine bestimmte Anlage im Hoheitsgebiet der betref-
fenden Vertragspartei - diejenigen Techniken, die in einem Mass-
stab entwickelt wurden, der ihre Realisierung in einem einschlä-
gigen Industriesektor unter wirtschaftlich und technisch tragfä-
higen Bedingungen bei Berücksichtigung der Kosten und des Nut-
zens gestattet, unabhängig davon, ob diese Techniken im Hoheits-
gebiet der betreffenden Vertragspartei eingesetzt oder entwickelt
werden, sofern sie nach Feststellung durch diese Vertragspartei für
den Betreiber der Anlage zugänglich sind,

iii) bedeutet "Techniken" die eingesetzten Technologien, die Betriebs-
verfahren und die Art und Weise, in der die Anlagen geplant,
gebaut, instand gehalten, betrieben und ausser Betrieb genommen
werden;
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c) bedeutet "beste Umweltschutzpraktiken" die Anwendung der geeig-
netsten Kombination aus Kontrollmassnahmen und Strategien zum
Schutz der Umwelt;

d) bedeutet "Quecksilber" elementares Quecksilber (Hg(0), CAS-Nummer
7439-97-6);

e) bedeutet "Quecksilberverbindung" jeden Stoff, der aus Quecksilbera-
tomen und einem oder mehreren Atomen anderer chemischer Elemente
besteht und der sich nur durch chemische Reaktionen in verschiedene
Bestandteile trennen lässt;

f) bedeutet "mit Quecksilber versetztes Produkt" ein Produkt oder einen
Produktbestandteil, das beziehungsweise der absichtlich hinzugefügtes
Quecksilber oder eine absichtlich hinzugefügte Quecksilberverbindung
enthält;

g) bedeutet "Vertragspartei" einen Staat oder eine Organisation der regio-
nalen Wirtschaftsintegration, der beziehungsweise die zugestimmt hat,
durch dieses Übereinkommen gebunden zu sein, und in dem bezie-
hungsweise der das Übereinkommen in Kraft ist;

h) bedeutet "anwesende und abstimmende Vertragsparteien" die anwe-
senden Vertragsparteien, die bei einer Tagung der Vertragsparteien eine
Ja- oder eine Nein-Stimme abgeben;

i) bedeutet "primärer Quecksilberbergbau" Bergbau, bei dem das Haupt-
material, dessen Gewinnung angestrebt wird, Quecksilber ist;

j) bedeutet "Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration" eine von
souveränen Staaten einer bestimmten Region gebildete Organisation, der
ihre Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die durch dieses Überein-
kommen erfassten Angelegenheiten übertragen haben und die im Ein-
klang mit ihren internen Verfahren ordnungsgemäss ermächtigt ist,
dieses Übereinkommen zu unterzeichnen, zu ratifizieren, anzunehmen,
zu genehmigen oder ihm beizutreten;

k) bedeutet "erlaubte Verwendung" jede mit diesem Übereinkommen ver-
einbare Verwendung von Quecksilber oder Quecksilberverbindungen
durch eine Vertragspartei, insbesondere, jedoch nicht ausschliesslich,
Verwendungen, die mit den Art. 3, 4, 5, 6 und 7 vereinbar sind.

Art. 3

Quellen des Quecksilberangebots und Handel mit Quecksilber

1) Im Sinne dieses Artikels:
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a) schliessen Bezugnahmen auf "Quecksilber" auch Gemische aus Queck-
silber und anderen Stoffen, einschliesslich Quecksilberlegierungen, mit
einer Quecksilberkonzentration von mindestens 95 Massenprozent ein;

b) bedeutet "Quecksilberverbindungen" Quecksilber(I)-chlorid (auch
bekannt als Kalomel), Quecksilber(II)-oxid, Quecksilber(II)-sulfat,
Quecksilber(II)-nitrat, Zinnober und Quecksilbersulfid.

2) Dieser Artikel gilt nicht für:
a) Quecksilbermengen oder Quecksilberverbindungen, die dafür bestimmt

sind, für die Forschung im Labormassstab oder als Referenzstandard
verwendet zu werden;

b) natürlich vorkommende Spurenmengen von Quecksilber oder Quecksil-
berverbindungen, die in Produkten wie Metallen, die kein Quecksilber
sind, in Erzen oder in Mineralprodukten, einschliesslich Kohle, oder
in Produkten, die aus diesen Materialien gewonnen wurden, vorhanden
sind, sowie unbeabsichtigte Spurenmengen in chemischen Produkten;

c) mit Quecksilber versetzte Produkte.

3) Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass primärer Quecksilberbergbau,
der nicht bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens
für die betreffende Vertragspartei in deren Hoheitsgebiet betrieben wurde,
unterbleibt.

4) Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass primärer Quecksilberbergbau,
der bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens für die
betreffende Vertragspartei in deren Hoheitsgebiet betrieben wurde, nur für
einen Zeitraum von bis zu fünfzehn Jahren nach diesem Zeitpunkt statt-
findet. Während dieses Zeitraums darf Quecksilber aus diesem Bergbau nur
bei der Herstellung von mit Quecksilber versetzten Produkten nach Art. 4
oder bei Herstellungsprozessen nach Art. 5 verwendet werden beziehungs-
weise nach Art. 11 entsorgt werden, wobei Verfahren anzuwenden sind, die
nicht zur Wiedergewinnung, Verwertung, Rückgewinnung, unmittelbaren
Wiederverwendung oder anderen Weiterverwendungen führen.

5) Jede Vertragspartei:
a) bemüht sich, in ihrem Hoheitsgebiet befindliche Einzelbestände von

Quecksilber oder Quecksilberverbindungen von mehr als 50 Tonnen
sowie dort befindliche Quellen des Quecksilberangebots, mit denen
Bestände von mehr als 10 Tonnen jährlich erzeugt werden, zu ermitteln;

b) ergreift Massnahmen, um sicherzustellen, dass in Fällen, in denen die
Vertragspartei feststellt, dass überschüssiges Quecksilber aus der Still-
legung von Chloralkali-Anlagen verfügbar ist, dieses Quecksilber nach
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den in Art. 11 Abs. 3 Bst. a genannten Richtlinien für eine umweltge-
rechte Behandlung entsorgt wird, wobei Verfahren anzuwenden sind,
die nicht zur Wiedergewinnung, Verwertung, Rückgewinnung, unmit-
telbaren Wiederverwendung oder anderen Weiterverwendungen führen.

6) Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass die Ausfuhr von Quecksilber
unterbleibt; hiervon ausgenommen ist die Ausfuhr:
a) an eine Vertragspartei, die der ausführenden Vertragspartei ihre schrift-

liche Zustimmung erteilt hat, und nur für den Zweck:
i) einer der einführenden Vertragspartei nach diesem Übereinkommen

erlaubten Verwendung, oder
ii) einer umweltgerechten Zwischenlagerung nach Art. 10; oder

b) an eine Nichtvertragspartei, die der ausführenden Vertragspartei ihre
schriftliche Zustimmung erteilt hat, einschliesslich einer Bescheinigung,
mit der nachgewiesen wird, dass:
i) die Nichtvertragspartei Massnahmen festgelegt hat, um den Schutz der

menschlichen Gesundheit und der Umwelt sowie die Einhaltung
der Art. 10 und 11 sicherzustellen, und

ii) dieses Quecksilber nur für eine einer Vertragspartei nach diesem
Übereinkommen erlaubte Verwendung oder für eine umweltge-
rechte Zwischenlagerung nach Art. 10 verwendet wird.

7) Eine ausführende Vertragspartei kann sich darauf stützen, dass eine
durch die einführende Vertragspartei oder Nichtvertragspartei an das Sekre-
tariat gerichtete allgemeine Notifikation die in Abs. 6 vorgeschriebene
schriftliche Zustimmung darstellt. In dieser allgemeinen Notifikation
werden alle Bedingungen aufgeführt, unter denen die einführende Vertrags-
partei oder Nichtvertragspartei ihre Zustimmung erteilt. Die Notifikation
kann durch die genannte Vertragspartei oder Nichtvertragspartei jederzeit
zurückgenommen werden. Das Sekretariat führt ein öffentliches Register
aller dieser Notifikationen.

8) Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass die Einfuhr von Quecksilber
von einer Nichtvertragspartei, der sie ihre schriftliche Zustimmung erteilen
wird, unterbleibt, es sei denn, die Nichtvertragspartei hat eine Bescheini-
gung beigebracht, der zufolge das Quecksilber nicht aus Quellen stammt,
die nach Abs. 3 oder Abs. 5 Bst. b als nicht erlaubt festgestellt worden sind.

9) Eine Vertragspartei, die eine allgemeine Zustimmungsnotifikation
nach Abs. 7 vorlegt, kann entscheiden, Abs. 8 nicht anzuwenden, vor-
ausgesetzt, sie unterhält umfassende Beschränkungen für die Ausfuhr von
Quecksilber und hat innerstaatliche Massnahmen festgelegt, um sicherzu-
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stellen, dass eingeführtes Quecksilber umweltgerecht behandelt wird. Die
Vertragspartei legt dem Sekretariat eine Notifikation über diese Entschei-
dung vor, einschliesslich Informationen zur Beschreibung ihrer Ausfuhrbe-
schränkungen und innerstaatlichen Regulierungsmassnahmen sowie Infor-
mationen zu den Mengen und Herkunftsländern von Quecksilber, das aus
Nichtvertragsparteien eingeführt wird. Das Sekretariat führt ein öffentli-
ches Register aller dieser Notifikationen. Der Ausschuss für die Durch-
führung und Einhaltung des Übereinkommens überprüft und bewertet alle
derartigen Notifikationen und unterstützenden Informationen nach Art.
15 und kann gegenüber der Konferenz der Vertragsparteien gegebenenfalls
Empfehlungen abgeben.

10) Das in Abs. 9 vorgesehene Verfahren ist bis zum Abschluss der
zweiten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien verfügbar. Beschliesst
die Konferenz der Vertragsparteien durch einfache Mehrheit der anwe-
senden und abstimmenden Vertragsparteien nichts anderes, so ist dieses
Verfahren danach nicht mehr verfügbar, ausser in Bezug auf eine Vertrags-
partei, die vor dem Ende der zweiten Tagung der Konferenz der Vertrags-
parteien eine Notifikation nach Abs. 9 vorgelegt hat.

11) Jede Vertragspartei nimmt in ihre nach Art. 21 vorgelegten Berichte
Informationen auf, aus denen hervorgeht, dass die Anforderungen dieses
Artikels erfüllt sind.

12) Die Konferenz der Vertragsparteien legt auf ihrer ersten Tagung wei-
tere Leitlinien in Bezug auf diesen Artikel vor, insbesondere in Bezug auf
Abs. 5 Bst. a sowie die Abs. 6 und 8, und erarbeitet und beschliesst den
erforderlichen Inhalt der in Abs. 6 Bst. b und Abs. 8 genannten Bescheini-
gung.

13) Die Konferenz der Vertragsparteien bewertet, ob der Handel mit
bestimmten Quecksilberverbindungen das Ziel dieses Übereinkommens
gefährdet, und prüft, ob bestimmte Quecksilberverbindungen durch ihre
Aufnahme in eine nach Art. 27 beschlossene zusätzliche Anlage den Abs. 6
und 8 unterworfen werden soll.

Art. 4

Mit Quecksilber versetzte Produkte

1) Jede Vertragspartei sorgt durch Ergreifung geeigneter Massnahmen
dafür, dass die Herstellung, Einfuhr und Ausfuhr von mit Quecksilber
versetzten Produkten, die in Anlage A Teil I aufgeführt sind, nach dem
für diese Produkte festgelegten Ausstiegsdatum unterbleibt; hiervon ausge-
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nommen sind Fälle, in denen Anlage A einen Ausschluss vorsieht oder für
die Vertragspartei eine registrierte Ausnahmeregelung nach Art. 6 gilt.

2) Eine Vertragspartei kann als Alternative zu Abs. 1 zum Zeitpunkt
der Ratifikation oder bei Inkrafttreten einer Änderung der Anlage A für sie
angeben, dass sie in Bezug auf die in Anlage A Teil I aufgeführten Produkte
andere Massnahmen oder Strategien anwenden wird. Eine Vertragspartei
kann diese Alternative nur wählen, wenn sie nachweisen kann, dass sie
die Herstellung, Einfuhr und Ausfuhr der überwiegenden Mehrheit der in
Anlage A Teil I aufgeführten Produkte bereits auf ein geringfügiges Niveau
(de minimis level) verringert hat und dass sie Massnahmen oder Strategien
zur Verringerung der Verwendung von Quecksilber in weiteren nicht in
Anlage A Teil I aufgeführten Produkten zu dem Zeitpunkt angewandt hat,
zu dem sie dem Sekretariat ihre Entscheidung notifiziert, diese Alternative
zu nutzen. Darüber hinaus gilt für eine Vertragspartei, die diese Alternative
wählt, Folgendes:
a) Sie legt der Konferenz der Vertragsparteien bei erster Gelegenheit einen

Bericht mit einer Beschreibung der angewandten Massnahmen oder
Strategien einschliesslich einer Quantifizierung der erzielten Verringe-
rungen vor.

b) Sie wendet Massnahmen oder Strategien zur Verringerung der Verwen-
dung von Quecksilber in allen in Anlage A Teil I aufgeführten Pro-
dukten an, bei denen noch kein geringfügiges Niveau (de minimis level)
erreicht wurde.

c) Sie prüft zusätzliche Massnahmen zur Erzielung weiterer Verringe-
rungen.

d) Sie ist nicht berechtigt, Ausnahmeregelungen nach Art. 6 für Produkt-
kategorien in Anspruch zu nehmen, für die diese Alternative gewählt
wurde.

Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens überprüft
die Konferenz der Vertragsparteien im Rahmen des Überprüfungsprozesses
nach Abs. 8 die Fortschritte und die Wirksamkeit der nach dem vorlie-
genden Absatz ergriffenen Massnahmen.

3) Jede Vertragspartei ergreift für die mit Quecksilber versetzten Pro-
dukte, die in Anlage A Teil II aufgeführt sind, Massnahmen im Einklang mit
den dort dargelegten Bestimmungen.

4) Das Sekretariat sammelt und pflegt auf der Grundlage von Infor-
mationen, die die Vertragsparteien geliefert haben, Informationen zu mit
Quecksilber versetzten Produkten und zu deren Alternativen und macht
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diese Informationen der Öffentlichkeit zugänglich. Ausserdem macht das
Sekretariat der Öffentlichkeit alle sonstigen von den Vertragsparteien vor-
gelegten einschlägigen Informationen zugänglich.

5) Jede Vertragspartei ergreift Massnahmen, um den Einbau von mit
Quecksilber versetzten Produkten, deren Herstellung, Einfuhr und Aus-
fuhr ihr nach diesem Artikel nicht erlaubt sind, in zusammengesetzte Pro-
dukte zu verhindern.

6) Jede Vertragspartei rät von der Herstellung und dem gewerblichen
Vertrieb von mit Quecksilber versetzten Produkten ab, die vor Inkraft-
treten des Übereinkommens für die betreffende Vertragspartei unter keine
bekannte Verwendung von mit Quecksilber versetzten Produkten fallen, es
sei denn, durch eine Bewertung der Risiken und des Nutzens des Produkts
wird ein Nutzen für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit nach-
gewiesen. Eine Vertragspartei legt dem Sekretariat gegebenenfalls Informa-
tionen zu einem derartigen Produkt vor, einschliesslich sämtlicher Infor-
mationen zu dessen Risiken und dessen Nutzen für die Umwelt und die
menschliche Gesundheit. Das Sekretariat macht diese Informationen der
Öffentlichkeit zugänglich.

7) Jede Vertragspartei kann dem Sekretariat unter Berücksichtigung der
Informationen nach Abs. 4 einen Vorschlag zur Aufnahme eines mit
Quecksilber versetzten Produkts in Anlage A vorlegen, der Informationen
zur Verfügbarkeit, zur technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit sowie
zu den Risiken und zum Nutzen der quecksilberfreien Alternativen zu dem
Produkt für die Umwelt und die Gesundheit enthält.

8) Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens über-
prüft die Konferenz der Vertragsparteien die Anlage A und kann Ände-
rungen der genannten Anlage im Einklang mit Art. 27 prüfen.

9) Bei der Überprüfung der Anlage A nach Abs. 8 berücksichtigt die
Konferenz der Vertragsparteien zumindest:
a) jeden nach Abs. 7 vorgelegten Vorschlag;
b) die nach Abs. 4 zugänglich gemachten Informationen;
c) die für die Vertragsparteien bestehende Verfügbarkeit von technisch und

wirtschaftlich machbaren quecksilberfreien Alternativen; dabei sind
Risiken und Nutzen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu
berücksichtigen.

Schutz des ökologischen Gleichgewichts 0.814.081

Fassung: 28.09.2023 9



Art. 5

Herstellungsprozesse, bei denen Quecksilber oder Quecksilberverbin-
dungen verwendet werden

1) Für die Zwecke dieses Artikels und der Anlage B schliessen Herstel-
lungsprozesse, bei denen Quecksilber oder Quecksilberverbindungen ver-
wendet werden, weder Prozesse ein, bei denen mit Quecksilber versetzte
Produkte verwendet werden, noch Prozesse zur Herstellung von mit
Quecksilber versetzten Produkten noch Prozesse, bei denen quecksilber-
haltiger Abfall verarbeitet wird.

2) Jede Vertragspartei sorgt durch Ergreifung geeigneter Massnahmen
dafür, dass die Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbin-
dungen bei den in Anlage B Teil I aufgeführten Herstellungsprozessen nach
dem in der genannten Anlage für die einzelnen Prozesse jeweils festgelegten
Ausstiegsdatum unterbleibt; ausgenommen sind Fälle, in denen für die Ver-
tragspartei eine registrierte Ausnahmeregelung nach Art. 6 gilt.

3) Jede Vertragspartei ergreift Massnahmen zur Beschränkung der Ver-
wendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen bei den Pro-
zessen, die in Anlage B Teil II aufgeführt sind, und zwar im Einklang mit
den dort dargelegten Bestimmungen.

4) Das Sekretariat sammelt und pflegt auf der Grundlage von Infor-
mationen, welche die Vertragsparteien geliefert haben, Informationen zu
den Prozessen, bei denen Quecksilber oder Quecksilberverbindungen ver-
wendet werden, sowie zu deren Alternativen und macht diese Informa-
tionen der Öffentlichkeit zugänglich. Die Vertragsparteien können auch
sonstige einschlägige Informationen vorlegen; das Sekretariat macht diese
Informationen der Öffentlichkeit zugänglich.

5) Jede Vertragspartei mit einer oder mehreren Anlagen, die Quecksilber
oder Quecksilberverbindungen bei den in Anlage B aufgeführten Herstel-
lungsprozessen verwenden:
a) ergreift Massnahmen gegen Emissionen und Freisetzungen von Queck-

silber oder Quecksilberverbindungen aus diesen Anlagen;
b) nimmt in ihre nach Art. 21 vorgelegten Berichte Informationen zu den

Massnahmen auf, die nach diesem Absatz ergriffen worden sind;
c) bemüht sich, Anlagen in ihrem Hoheitsgebiet zu ermitteln, die Queck-

silber oder Quecksilberverbindungen für in Anlage B aufgeführte Pro-
zesse verwenden, und legt dem Sekretariat spätestens drei Jahre nach
Inkrafttreten des Übereinkommens für sie Informationen zur Anzahl
und zu den Typen dieser Anlagen sowie zu der geschätzten jährlichen
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Menge von Quecksilber oder Quecksilberverbindungen, die in diesen
Anlagen verwendet wird, vor. Das Sekretariat macht diese Informa-
tionen der Öffentlichkeit zugänglich.

6) Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass in einer Anlage, die vor Inkraft-
treten des Übereinkommens für diese Vertragspartei nicht bestand und
in der die in Anlage B aufgeführten Herstellungsprozesse zum Einsatz
kommen, die Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen
unterbleibt. Für derartige Anlagen gelten keine Ausnahmeregelungen.

7) Jede Vertragspartei rät von der Entwicklung einer Anlage ab, in der
ein anderer Herstellungsprozess zum Einsatz kommt, bei dem Quecksilber
oder Quecksilberverbindungen absichtlich verwendet werden und den es
vor Inkrafttreten des Übereinkommens nicht gab; hiervon ausgenommen
sind Fälle, in denen die Vertragspartei zur Zufriedenheit der Konferenz
der Vertragsparteien nachweisen kann, dass der Herstellungsprozess einen
erheblichen Nutzen für die Umwelt und die Gesundheit bietet und dass
keine technisch und wirtschaftlich machbaren quecksilberfreien Alterna-
tiven verfügbar sind, die einen derartigen Nutzen bieten.

8) Die Vertragsparteien werden ermutigt, Informationen auszutauschen
über einschlägige neue technologische Entwicklungen, wirtschaftlich und
technisch machbare quecksilberfreie Alternativen sowie mögliche Mass-
nahmen und Techniken, um bei den in Anlage B aufgeführten Herstel-
lungsprozessen die Verwendung sowie Emissionen und Freisetzungen von
Quecksilber und Quecksilberverbindungen zu verringern und, soweit
machbar, zu verhindern.

9) Jede Vertragspartei kann einen Vorschlag zur Änderung der Anlage B
vorlegen, damit ein Herstellungsprozess aufgeführt wird, bei dem Queck-
silber oder Quecksilberverbindungen verwendet werden. Der Vorschlag
enthält Informationen zur Verfügbarkeit, zur technischen und wirtschaftli-
chen Machbarkeit sowie zu den Risiken und dem Nutzen der quecksilber-
freien Alternativen zu dem Prozess für die Umwelt und die Gesundheit.

10) Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens über-
prüft die Konferenz der Vertragsparteien die Anlage B und kann Ände-
rungen der genannten Anlage im Einklang mit Art. 27 prüfen.

11) Bei jeder Überprüfung der Anlage B nach Abs. 10 berücksichtigt die
Konferenz der Vertragsparteien zumindest:
a) jeden nach Abs. 9 vorgelegten Vorschlag;
b) die nach Abs. 4 zugänglich gemachten Informationen;
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c) die für die Vertragsparteien bestehende Verfügbarkeit von technisch und
wirtschaftlich machbaren quecksilberfreien Alternativen unter Berück-
sichtigung der Risiken und des Nutzens für die Umwelt und die
Gesundheit.

Art. 6

Auf Ersuchen mögliche Ausnahmeregelungen für eine Vertragspartei

1) Jeder Staat oder jede Organisation der regionalen Wirtschaftsintegra-
tion kann sich durch schriftliche Notifikation an das Sekretariat für eine
oder mehrere Ausnahmeregelungen von den in den Anlagen A und B aufge-
führten Ausstiegsdaten, im Folgenden als "Ausnahmeregelung" bezeichnet,
registrieren lassen:
a) wenn er beziehungsweise sie Vertragspartei dieses Übereinkommens

wird; oder
b) im Fall eines mit Quecksilber versetzten Produkts, das durch Änderung

der Anlage A hinzukommt, oder eines Herstellungsprozesses, bei dem
Quecksilber verwendet wird und der durch Änderung der Anlage B hin-
zukommt - spätestens an dem Tag, an dem die anzuwendende Änderung
für die Vertragspartei in Kraft tritt.

Jeder derartigen Registrierung wird eine Erklärung beigefügt, in der die
Notwendigkeit der Ausnahmeregelung für die Vertragspartei erläutert
wird.

2) Eine Ausnahmeregelung kann entweder für eine in Anlage A oder B
aufgeführte Kategorie oder für eine durch einen Staat oder eine Organisa-
tion der regionalen Wirtschaftsintegration benannte Unterkategorie regis-
triert werden.

3) Jede Vertragspartei, für die eine oder mehrere Ausnahmeregelungen
gelten, wird in einem Register genannt. Das Sekretariat legt das Register an,
führt es und macht es der Öffentlichkeit zugänglich.

4) Das Register umfasst:
a) eine Aufstellung der Vertragsparteien, für die eine oder mehrere Ausnah-

meregelungen gelten;
b) die für jede Vertragspartei registrierten Ausnahmeregelungen;
c) den für jede Ausnahmeregelung geltenden Ablauftermin.

5) Alle Ausnahmeregelungen nach Abs. 1 erlöschen fünf Jahre nach dem
in Anlage A oder B aufgeführten jeweiligen Ausstiegsdatum, sofern in dem
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Register nicht durch eine Vertragspartei ein kürzerer Zeitraum angegeben
ist.

6) Die Konferenz der Vertragsparteien kann auf Ersuchen einer Ver-
tragspartei beschliessen, eine Ausnahmeregelung um fünf Jahre zu verlän-
gern, es sei denn, die Vertragspartei ersucht um einen kürzeren Zeitraum.
Bei ihrem Beschluss berücksichtigt die Konferenz der Vertragsparteien Fol-
gendes in gebührender Weise:
a) einen Bericht der Vertragspartei, in dem die Notwendigkeit einer Verlän-

gerung der Ausnahmeregelung begründet wird sowie die zur schnellst-
möglichen Beseitigung der Notwendigkeit für die Ausnahmeregelung
ergriffenen und geplanten Massnahmen beschrieben werden;

b) verfügbare Informationen, auch in Bezug auf die Verfügbarkeit alter-
nativer Produkte und Prozesse, die quecksilberfrei sind oder bei denen
weniger Quecksilber verbraucht wird als bei der Verwendung, die der
Ausnahmeregelung unterliegt;

c) geplante oder bereits ergriffene Massnahmen für eine umweltgerechte
Quecksilberlagerung und Quecksilberabfallentsorgung. Eine Ausnah-
meregelung kann je Produkt und je Ausstiegsdatum nur einmal verlän-
gert werden.

7) Eine Vertragspartei kann eine Ausnahmeregelung jederzeit durch
schriftliche Notifikation an das Sekretariat zurücknehmen. Die Rücknahme
einer Ausnahmeregelung wird an dem Tag wirksam, der in der Notifikation
angegeben ist.

8) Ungeachtet des Abs. 1 kann sich ein Staat oder eine Organisation der
regionalen Wirtschaftsintegration nach Ablauf von fünf Jahren nach dem
Ausstiegsdatum für das in Anlage A aufgeführte Produkt beziehungsweise
den in Anlage B aufgeführten Prozess nicht für eine Ausnahmeregelung
registrieren lassen, es sei denn, eine oder mehrere Vertragsparteien sind für
dieses Produkt oder diesen Prozess nach Erhalt einer Verlängerung nach
Abs. 6 auch weiterhin mit einer Ausnahmeregelung registriert. In diesem
Fall kann sich ein Staat oder eine Organisation der regionalen Wirtschafts-
integration zu den in Abs. 1 Bst. a und b genannten Zeitpunkten für dieses
Produkt beziehungsweise diesen Prozess für eine Ausnahmeregelung regis-
trieren lassen; diese erlischt zehn Jahre nach dem jeweiligen Ausstiegs-
datum.

9) Nach Ablauf von 10 Jahren nach dem Ausstiegsdatum für ein in
Anlage A aufgeführtes Produkt beziehungsweise einen in Anlage B aufge-
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führten Prozess darf für eine Vertragspartei zu keinem Zeitpunkt mehr eine
Ausnahmeregelung gelten.

Art. 7

Kleingewerblicher Goldbergbau

1) Die in diesem Artikel und in Anlage C genannten Massnahmen finden
Anwendung auf den kleingewerblichen Goldbergbau und die kleingewerb-
liche Aufbereitung von Gold, bei denen durch Quecksilberamalgamierung
aus Erz Gold gewonnen wird.

2) Jede Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet kleingewerblicher Gold-
bergbau und kleingewerbliche Aufbereitung von Gold nach diesem Artikel
durchgeführt wird, ergreift Massnahmen, um die Verwendung von Queck-
silber und Quecksilberverbindungen sowie die Emissionen und Freiset-
zungen von Quecksilber in die Umwelt bei diesem Bergbau und dieser Auf-
bereitung zu verringern und, soweit machbar, zu verhindern.

3) Jede Vertragspartei notifiziert es dem Sekretariat, wenn sie zu irgend-
einem Zeitpunkt feststellt, dass der kleingewerbliche Goldbergbau und die
kleingewerbliche Aufbereitung von Gold in ihrem Hoheitsgebiet über ein
vernachlässigbares Mass hinausgehen. Stellt die Vertragspartei dies fest, so:
a) erarbeitet sie einen nationalen Aktionsplan im Einklang mit Anlage C

und setzt ihn um;
b) legt sie ihren nationalen Aktionsplan dem Sekretariat spätestens drei

Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens für sie oder drei Jahre
nach Notifikation an das Sekretariat vor, wobei der spätere Zeitpunkt
massgeblich ist;

c) legt sie danach alle drei Jahre eine Überprüfung der bei der Erfüllung
ihrer Verpflichtungen aus diesem Artikel gemachten Fortschritte vor
und bezieht diese Überprüfungen in ihre nach Art. 21 vorgelegten
Berichte ein.

4) Die Vertragsparteien können miteinander und gegebenenfalls mit ein-
schlägigen zwischenstaatlichen Organisationen und sonstigen Rechtsträ-
gern zusammenarbeiten, um die Ziele dieses Artikels zu erreichen. Diese
Zusammenarbeit kann Folgendes umfassen:
a) Erarbeitung von Strategien, um das Abzweigen von Quecksilber und

Quecksilberverbindungen für die Verwendung im kleingewerblichen
Goldbergbau und bei der kleingewerblichen Aufbereitung von Gold zu
verhindern;
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b) Initiativen in den Bereichen Bildung, Öffentlichkeitsarbeit und Kapazi-
tätsaufbau;

c) Förderung der Erforschung von nachhaltigen quecksilberfreien alterna-
tiven Praktiken;

d) Bereitstellung von technischer und finanzieller Hilfe;
e) Partnerschaften zur Hilfestellung bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen

aus diesem Artikel;
f) Nutzung vorhandener Mechanismen des Informationsaustausches zur

Förderung von Kenntnissen, besten Umweltschutzpraktiken und alter-
nativen Technologien, die ökologisch, technisch, sozial und wirtschaft-
lich tragfähig sind.

Art. 8

Emissionen

1) Dieser Artikel betrifft die Begrenzung und, soweit machbar, die Ver-
ringerung der Emissionen von Quecksilber und Quecksilberverbindungen
- häufig als "Gesamtquecksilber" angegeben - in die Atmosphäre durch
Massnahmen zur Begrenzung der Emissionen aus den Punktquellen, die
unter die in Anlage D aufgeführten Quellkategorien fallen.

2) Im Sinne dieses Artikels:
a) bedeutet "Emissionen" Emissionen von Quecksilber oder Quecksilber-

verbindungen in die Atmosphäre;
b) bedeutet "relevante Quelle" eine Quelle, die unter eine der in Anlage

D aufgeführten Quellkategorien fällt. Eine Vertragspartei kann nach
eigenem Ermessen zur Bestimmung der Quellen, die unter eine in
Anlage D aufgeführte Quellkategorie fallen, Kriterien festlegen, sofern
durch diese Kriterien für eine Kategorie mindestens 75 Prozent der
Emissionen aus dieser Kategorie erfasst werden;

c) bedeutet "neue Quelle" jede relevante Quelle in einer in Anlage D auf-
geführten Kategorie, mit deren Errichtung oder wesentlicher Änderung
mindestens ein Jahr nach dem Zeitpunkt begonnen wird, zu dem:
i) dieses Übereinkommen für die betreffende Vertragspartei in Kraft

tritt, oder
ii) eine Änderung der Anlage D für die betreffende Vertragspartei in

Kraft tritt, wobei die Quelle nur aufgrund dieser Änderung Gegen-
stand dieses Übereinkommens wird;
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d) bedeutet "wesentliche Änderung" die Änderung einer relevanten Quelle,
die zu einem erheblichen Anstieg bei Emissionen führt; hierzu gehören
nicht Änderungen bei Emissionen infolge der Wiedergewinnung von
Nebenprodukten. Die Entscheidung, ob eine Änderung wesentlich ist
oder nicht, bleibt der Vertragspartei überlassen;

e) bedeutet "bestehende Quelle" jede relevante Quelle, die keine neue
Quelle ist;

f) bedeutet "Emissionsgrenzwert" einen Grenzwert der Konzentration, der
Masse oder der Emissionsrate von Quecksilber oder Quecksilberver-
bindungen, häufig als "Gesamtquecksilber" angegeben, das beziehungs-
weise die aus einer Punktquelle emittiert wird beziehungsweise werden.

3) Eine Vertragspartei mit relevanten Quellen ergreift Massnahmen zur
Begrenzung der Emissionen und kann einen nationalen Plan erstellen, in
dem die zur Begrenzung der Emissionen zu ergreifenden Massnahmen
sowie die erwarteten Zielvorgaben, Ziele und Ergebnisse dargelegt sind.
Jeder Plan wird der Konferenz der Vertragsparteien innerhalb von vier
Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens für die betreffende Ver-
tragspartei vorgelegt. Erarbeitet eine Vertragspartei einen Durchführungs-
plan nach Art. 20, so kann sie in diesen den nach diesem Absatz erstellten
Plan aufnehmen.

4) In Bezug auf ihre neuen Quellen schreibt jede Vertragspartei zur
Begrenzung und, soweit machbar, zur Verringerung der Emissionen
schnellstmöglich, jedoch spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Über-
einkommens für die betreffende Vertragspartei, die Nutzung bester ver-
fügbarer Techniken und bester Umweltschutzpraktiken vor. Eine Vertrags-
partei kann Emissionsgrenzwerte nutzen, die mit der Anwendung bester
verfügbarer Techniken vereinbar sind.

5) In Bezug auf ihre bestehenden Quellen nimmt jede Vertragspartei
unter Berücksichtigung ihrer nationalen Gegebenheiten, der wirtschaftli-
chen und technischen Machbarkeit und der Erschwinglichkeit der Mass-
nahmen schnellstmöglich, jedoch spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten
des Übereinkommens für die betreffende Vertragspartei, in jeden nationalen
Plan eine oder mehrere der folgenden Massnahmen auf und setzt sie um:
a) ein quantifiziertes Ziel für die Begrenzung und, soweit machbar, Verrin-

gerung der Emissionen aus relevanten Quellen;
b) Emissionsgrenzwerte für die Begrenzung und, soweit machbar, Verrin-

gerung der Emissionen aus relevanten Quellen;
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c) die Nutzung bester verfügbarer Techniken und bester Umweltschutz-
praktiken zur Begrenzung der Emissionen aus relevanten Quellen;

d) eine mehrere Schadstoffe betreffende Begrenzungsstrategie, mit der auch
ein Nutzen für die Begrenzung der Quecksilberemissionen bewirkt
würde;

e) alternative Massnahmen zur Verringerung der Emissionen aus relevanten
Quellen.

6) Die Vertragsparteien können dieselben Massnahmen auf alle rele-
vanten bestehenden Quellen anwenden oder in Bezug auf verschiedene
Quellkategorien unterschiedliche Massnahmen beschliessen. Das Ziel dieser
von einer Vertragspartei angewandten Massnahmen ist es, im Laufe der Zeit
angemessene Fortschritte bei der Verringerung der Emissionen zu errei-
chen.

7) Jede Vertragspartei erstellt schnellstmöglich, jedoch spätestens fünf
Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens für sie, ein Verzeichnis der
Emissionen aus relevanten Quellen und führt es anschliessend weiter.

8) Die Konferenz der Vertragsparteien beschliesst auf ihrer ersten
Tagung Leitlinien zu:
a) besten verfügbaren Techniken und besten Umweltschutzpraktiken unter

Berücksichtigung etwaiger Unterschiede zwischen neuen und beste-
henden Quellen und der Notwendigkeit einer Minimierung medien-
übergreifender Effekte;

b) Unterstützungsmassnahmen für Vertragsparteien bei der Umsetzung der
in Abs. 5 dargelegten Massnahmen, insbesondere bei der Bestimmung
von Zielen und der Festlegung von Emissionsgrenzwerten.

9) Die Konferenz der Vertragsparteien beschliesst schnellstmöglich Leit-
linien zu:
a) Kriterien, die von den Vertragsparteien nach Abs. 2 Bst. b entwickelt

werden können;
b) der Methodik für die Erstellung von Emissionsverzeichnissen.

10) Die Konferenz der Vertragsparteien überprüft und aktualisiert gege-
benenfalls die nach den Abs. 8 und 9 erarbeiteten Leitlinien. Die Vertrags-
parteien berücksichtigen die Leitlinien bei der Durchführung der einschlä-
gigen Bestimmungen dieses Artikels.

11) Jede Vertragspartei nimmt in ihre nach Art. 21 vorgelegten Berichte
auch Informationen zu ihrer Durchführung dieses Artikels auf, insbeson-
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dere Informationen zu den Massnahmen, die sie nach den Abs. 4 bis 7
ergriffen hat, sowie zur Wirksamkeit der Massnahmen.

Art. 9

Freisetzungen

1) Dieser Artikel betrifft die Begrenzung und, soweit machbar, die Ver-
ringerung der Freisetzungen von Quecksilber und Quecksilberverbin-
dungen - häufig als "Gesamtquecksilber" angegeben - in den Boden und
das Wasser aus den relevanten Punktquellen, die in anderen Bestimmungen
dieses Übereinkommens nicht behandelt werden.

2) Im Sinne dieses Artikels:
a) bedeutet "Freisetzungen" Freisetzungen von Quecksilber oder Quecksil-

berverbindungen in den Boden oder das Wasser;
b) bedeutet "relevante Quelle" jede signifikante anthropogene punktuelle

Freisetzungsquelle, die durch eine Vertragspartei ermittelt wurde und
die in anderen Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht behandelt
wird;

c) bedeutet "neue Quelle" jede relevante Quelle, mit deren Errichtung oder
wesentlicher Änderung mindestens ein Jahr nach dem Inkrafttreten
dieses Übereinkommens für die betreffende Vertragspartei begonnen
wird;

d) bedeutet "wesentliche Änderung" die Änderung einer relevanten Quelle,
die zu einem erheblichen Anstieg bei Freisetzungen führt; hierzu
gehören nicht Änderungen bei Freisetzungen infolge der Wiedergewin-
nung von Nebenprodukten. Die Entscheidung, ob eine Änderung
wesentlich ist oder nicht, bleibt der Vertragspartei überlassen;

e) bedeutet "bestehende Quelle" jede relevante Quelle, die keine neue
Quelle ist;

f) bedeutet "Freisetzungsgrenzwert" einen Grenzwert der Konzentration
oder der Masse von Quecksilber oder Quecksilberverbindungen, häufig
als "Gesamtquecksilber" angegeben, das beziehungsweise die aus einer
Punktquelle freigesetzt wird beziehungsweise werden.

3) Jede Vertragspartei ermittelt spätestens drei Jahre nach dem Inkraft-
treten des Übereinkommens für sie und danach in regelmässigen Abständen
die relevanten Punktquellkategorien.

4) Eine Vertragspartei mit relevanten Quellen ergreift Massnahmen zur
Begrenzung der Freisetzungen und kann einen nationalen Plan erstellen, in

0.814.081 Schutz des ökologischen Gleichgewichts

18 Fassung: 28.09.2023



dem die zur Begrenzung der Freisetzungen zu ergreifenden Massnahmen
sowie die erwarteten Zielvorgaben, Ziele und Ergebnisse dargelegt sind.
Jeder Plan wird der Konferenz der Vertragsparteien innerhalb von vier
Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens für die betreffende Ver-
tragspartei vorgelegt. Erarbeitet eine Vertragspartei einen Durchführungs-
plan nach Art. 20, so kann sie in diesen den nach diesem Absatz erstellten
Plan aufnehmen.

5) Die Massnahmen umfassen einen oder je nach Bedarf mehrere der fol-
genden Punkte:
a) Freisetzungsgrenzwerte für die Begrenzung und, soweit machbar, Ver-

ringerung der Freisetzungen aus relevanten Quellen;
b) die Nutzung bester verfügbarer Techniken und bester Umweltschutz-

praktiken zur Begrenzung der Freisetzungen aus relevanten Quellen;
c) eine mehrere Schadstoffe betreffende Begrenzungsstrategie, mit der auch

ein Nutzen für die Begrenzung der Quecksilberfreisetzungen bewirkt
würde;

d) alternative Massnahmen zur Verringerung der Freisetzungen aus rele-
vanten Quellen.

6) Jede Vertragspartei erstellt schnellstmöglich, jedoch spätestens fünf
Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens für sie, ein Verzeichnis der
Freisetzungen aus relevanten Quellen und führt es anschliessend weiter.

7) Die Konferenz der Vertragsparteien beschliesst schnellstmöglich Leit-
linien zu:
a) besten verfügbaren Techniken und besten Umweltschutzpraktiken unter

Berücksichtigung etwaiger Unterschiede zwischen neuen und beste-
henden Quellen und der Notwendigkeit einer Minimierung medien-
übergreifender Effekte;

b) der Methodik für die Erstellung von Freisetzungsverzeichnissen.

8) Jede Vertragspartei nimmt in ihre nach Art. 21 vorgelegten Berichte
auch Informationen zu ihrer Anwendung dieses Artikels auf, insbesondere
Informationen zu den Massnahmen, die sie nach den Abs. 3 bis 6 ergriffen
hat, sowie zur Wirksamkeit der Massnahmen.
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Art. 10

Umweltgerechte Zwischenlagerung von Quecksilber, das nicht Queck-
silberabfall ist

1) Dieser Artikel findet Anwendung auf die Zwischenlagerung von
Quecksilber und Quecksilberverbindungen im Sinne des Art. 3, die nicht
unter die in Art. 11 enthaltene Begriffsbestimmung für Quecksilberabfälle
fallen.

2) Jede Vertragspartei ergreift Massnahmen, um sicherzustellen, dass
unter Berücksichtigung aller nach Abs. 3 beschlossenen Richtlinien und im
Einklang mit allen danach beschlossenen Anforderungen die Zwischenlage-
rung von derartigem Quecksilber und derartigen Quecksilberverbindungen
für eine einer Vertragspartei nach diesem Übereinkommen erlaubte Ver-
wendung umweltgerecht erfolgt.

3) Die Konferenz der Vertragsparteien beschliesst Richtlinien zur
umweltgerechten Zwischenlagerung von derartigem Quecksilber und der-
artigen Quecksilberverbindungen und berücksichtigt dabei alle einschlä-
gigen Richtlinien, die nach dem Basler Übereinkommen über die Kontrolle
der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Ent-
sorgung entwickelt wurden, und sonstige einschlägige Leitlinien. Die Kon-
ferenz der Vertragsparteien kann Anforderungen für die Zwischenlagerung
in einer zusätzlichen Anlage dieses Übereinkommens im Einklang mit Art.
27 beschliessen.

4) Die Vertragsparteien arbeiten gegebenenfalls miteinander und mit
einschlägigen zwischenstaatlichen Organisationen und sonstigen Rechtsträ-
gern zusammen, um den Kapazitätsaufbau für die umweltgerechte Zwi-
schenlagerung von derartigem Quecksilber und derartigen Quecksilberver-
bindungen zu verbessern.

Art. 11

Quecksilberabfälle

1) Die einschlägigen Begriffsbestimmungen des Basler Übereinkommens
über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher
Abfälle und ihrer Entsorgung finden für Vertragsparteien des Basler Über-
einkommens auf Abfälle Anwendung, die unter das vorliegende Überein-
kommen fallen. Vertragsparteien des vorliegenden Übereinkommens, die
nicht Vertragsparteien des Basler Übereinkommens sind, nutzen die
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genannten Begriffsbestimmungen als Leitlinien bei der Anwendung auf
Abfälle, die unter das vorliegende Übereinkommen fallen.

2) Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet "Quecksilberabfälle"
Stoffe oder Gegenstände, die:
a) aus Quecksilber oder Quecksilberverbindungen bestehen;
b) Quecksilber oder Quecksilberverbindungen enthalten; oder
c) mit Quecksilber oder Quecksilberverbindungen verunreinigt sind

- und zwar in einer Menge oberhalb der von der Konferenz der Ver-
tragsparteien in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Organen des Basler
Übereinkommens auf abgestimmte Art und Weise festgelegten relevanten
Schwellenwerte - und die entsorgt werden, zur Entsorgung bestimmt sind
oder aufgrund der innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder aufgrund dieses
Übereinkommens entsorgt werden müssen.

Diese Begriffsbestimmung schliesst Abraum, Taubgestein und Aufberei-
tungsrückstände aus dem Bergbau aus, ausser aus dem primären Quecksil-
berbergbau, es sei denn, diese enthalten Quecksilber oder Quecksilberver-
bindungen oberhalb der durch die Konferenz der Vertragsparteien festge-
legten Schwellenwerte.

3) Jede Vertragspartei trifft geeignete Massnahmen, damit Quecksilber-
abfall:
a) unter Berücksichtigung der aufgrund des Basler Übereinkommens erar-

beiteten Richtlinien und im Einklang mit den Anforderungen, die von
der Konferenz der Vertragsparteien in einer zusätzlichen Anlage nach
Art. 27 beschlossen werden, umweltgerecht behandelt wird. Bei der
Erarbeitung der Anforderungen berücksichtigt die Konferenz der Ver-
tragsparteien die Regelungen und Programme der Vertragsparteien zur
Abfallbehandlung;

b) nur für eine einer Vertragspartei nach diesem Übereinkommen erlaubte
Verwendung oder für eine umweltgerechte Entsorgung nach Abs. 3 Bst.
a wiedergewonnen, verwertet, rückgewonnen oder unmittelbar wieder-
verwendet wird;

c) im Fall von Vertragsparteien des Basler Übereinkommens nicht über
Staatsgrenzen hinweg befördert wird, ausser zum Zweck der umweltge-
rechten Entsorgung im Einklang mit diesem Artikel und mit dem Basler
Übereinkommen. In Fällen, in denen das Basler Übereinkommen auf
eine Beförderung über Staatsgrenzen hinweg keine Anwendung findet,
erlaubt eine Vertragspartei diese Beförderung nur unter Berücksichti-
gung einschlägiger internationaler Regeln, Normen und Richtlinien.
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4) Die Konferenz der Vertragsparteien strebt bei der Überprüfung und
gegebenenfalls Aktualisierung der in Abs. 3 Bst. a genannten Richtlinien
eine enge Zusammenarbeit mit den einschlägigen Organen des Basler Über-
einkommens an.

5) Die Vertragsparteien werden ermutigt, miteinander und gegebenen-
falls mit einschlägigen zwischenstaatlichen Organisationen und sonstigen
Rechtsträgern zusammenzuarbeiten, um weltweite, regionale und nationale
Kapazitäten für die umweltgerechte Behandlung von Quecksilberabfällen
zu entwickeln und aufrechtzuerhalten.

Art. 12

Altlasten

1) Jede Vertragspartei bemüht sich um die Erarbeitung sachgerechter
Strategien für die Ermittlung und Beurteilung von Standorten, die durch
Quecksilber oder Quecksilberverbindungen verunreinigt sind.

2) Alle Massnahmen zur Verringerung der Risiken, die von derartigen
Standorten ausgehen, werden umweltgerecht durchgeführt; dies umfasst,
falls angemessen, auch eine Beurteilung der Risiken für die menschliche
Gesundheit und die Umwelt infolge des Quecksilbers oder der Quecksil-
berverbindungen, das beziehungsweise die diese Standorte enthalten.

3) Die Konferenz der Vertragsparteien beschliesst Leitlinien zum
Umgang mit Altlasten, die auch Methoden und Vorgehensweisen für Fol-
gendes einschliessen können:
a) Ermittlung und Charakterisierung von Standorten;
b) Einbeziehung der Öffentlichkeit;
c) Beurteilungen der Risiken für die menschliche Gesundheit und die

Umwelt;
d) Möglichkeiten zum Umgang mit den Risiken, die von Altlasten ausgehen;
e) Kosten-Nutzen-Bewertung;
f) Bewertung der Ergebnisse.

4) Die Vertragsparteien werden ermutigt, bei der Entwicklung von Stra-
tegien und der Umsetzung von Massnahmen für die Ermittlung, die Beur-
teilung, die Prioritätensetzung, die Behandlung und gegebenenfalls die
Sanierung in Bezug auf Altlasten zusammenzuarbeiten.
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Art. 13

Finanzielle Mittel und Finanzierungsmechanismus

1) Jede Vertragspartei verpflichtet sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten
Mittel im Hinblick auf diejenigen innerstaatlichen Tätigkeiten, die zur
Durchführung dieses Übereinkommens bestimmt sind, im Einklang mit
ihren innerstaatlichen Politiken, Prioritäten, Plänen und Programmen
bereitzustellen. Diese Mittel können eine innerstaatliche Finanzierung im
Rahmen von einschlägigen Politiken, Entwicklungsstrategien und natio-
nalen Haushalten, eine bilaterale und multilaterale Finanzierung sowie die
Einbeziehung des Privatsektors einschliessen.

2) Die Gesamtwirksamkeit der Durchführung dieses Übereinkommens
durch Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, wird mit der wirk-
samen Durchführung dieses Artikels in Beziehung gesetzt werden.

3) Multilaterale, regionale und bilaterale Quellen der finanziellen und
technischen Hilfe sowie des Kapazitätsaufbaus und Technologietransfers
werden dringend ermutigt, ihre Tätigkeiten im Bereich Quecksilber zur
Unterstützung von Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, bei der
Durchführung dieses Übereinkommens in Bezug auf finanzielle Mittel,
technische Hilfe und Technologietransfer zu verstärken und zu steigern.

4) Die Vertragsparteien tragen bei ihren Massnahmen hinsichtlich der
Finanzierung den speziellen Bedürfnissen und den besonderen Gegeben-
heiten von Vertragsparteien, die kleine Inselentwicklungsländer oder am
wenigsten entwickelte Länder sind, voll Rechnung.

5) Hiermit wird ein Mechanismus für die Bereitstellung angemessener,
berechenbarer und zeitgerechter finanzieller Mittel festgelegt. Dieser
Mechanismus dient dazu, Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind,
und Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen
bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen zu
unterstützen.

6) Der Mechanismus schliesst Folgendes ein:
a) den Treuhandfonds der Globalen Umweltfazilität; und
b) ein spezifisches internationales Programm zur Unterstützung von Kapa-

zitätsaufbau und technischer Hilfe.

7) Der Treuhandfonds der Globalen Umweltfazilität sieht neue, bere-
chenbare, angemessene und zeitgerechte finanzielle Mittel zur Kostende-
ckung in Unterstützung der Durchführung dieses Übereinkommens, wie
durch die Konferenz der Vertragsparteien vereinbart, vor. Für die Zwecke
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dieses Übereinkommens arbeitet der Treuhandfonds der Globalen Umwelt-
fazilität unter der Leitung der Konferenz der Vertragsparteien und ist dieser
gegenüber verantwortlich. Die Konferenz der Vertragsparteien stellt Leit-
linien für die Gesamtstrategien, Politiken und Programmprioritäten sowie
für die Berechtigung zum Zugang zu finanziellen Mitteln und zu ihrer Nut-
zung bereit. Darüber hinaus stellt die Konferenz der Vertragsparteien Leit-
linien für eine Beispielliste von Tätigkeitskategorien bereit, die eine För-
derung durch den Treuhandfonds der Globalen Umweltfazilität erhalten
könnten. Der Treuhandfonds der Globalen Umweltfazilität sieht Mittel
zur Deckung der vereinbarten Mehrkosten des weltweiten Nutzens für die
Umwelt und der vereinbarten Vollkosten einiger Befähigungsmassnahmen
vor.

8) Bei der Bereitstellung von Mitteln für eine Tätigkeit soll der Treu-
handfonds der Globalen Umweltfazilität die mögliche Quecksilberverrin-
gerung durch eine vorgeschlagene Tätigkeit im Verhältnis zu deren Kosten
berücksichtigen.

9) Für die Zwecke dieses Übereinkommens wird das in Abs. 6 Bst.
b genannte Programm unter der Leitung der Konferenz der Vertragspar-
teien durchgeführt und ist dieser gegenüber verantwortlich. Auf ihrer ersten
Tagung entscheidet die Konferenz der Vertragsparteien über die das Pro-
gramm aufnehmende Institution, die ein bestehender Rechtsträger sein
muss, und sieht für das Programm Leitlinien vor, einschliesslich zu dessen
Dauer. Alle Vertragsparteien und sonstige betroffene Interessengruppen
werden aufgefordert, für das Programm auf freiwilliger Grundlage finanzi-
elle Mittel vorzusehen.

10) Die Konferenz der Vertragsparteien und die Rechtsträger, aus denen
der Mechanismus besteht, einigen sich auf der ersten Tagung der Konferenz
der Vertragsparteien auf Regelungen zur Durchführung der vorangegan-
genen Absätze.

11) Die Konferenz der Vertragsparteien überprüft spätestens auf ihrer
dritten Tagung und danach in regelmässigen Abständen die Höhe der
Finanzierung, die Leitlinien, die von ihr für die Rechtsträger vorgesehen
sind, die mit der Erfüllung der Aufgaben des nach diesem Artikel einge-
richteten Mechanismus betraut sind, sowie deren Wirksamkeit und deren
Fähigkeit, den sich ändernden Bedürfnissen von Vertragsparteien, die Ent-
wicklungsländer sind, sowie von Vertragsparteien mit im Übergang befind-
lichen Wirtschaftssystemen Rechnung zu tragen. Auf der Grundlage dieser
Überprüfung ergreift die Konferenz der Vertragsparteien geeignete Mass-
nahmen, um die Wirksamkeit des Mechanismus zu verbessern.
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12) Alle Vertragsparteien sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglich-
keiten zu dem Mechanismus beizutragen. Der Mechanismus fördert die
Bereitstellung von Mitteln aus anderen Quellen, einschliesslich des Privat-
sektors, und strebt die Mobilisierung dieser Mittel für die von ihm unter-
stützten Tätigkeiten an.

Art. 14

Kapazitätsaufbau, technische Hilfe und Technologietransfer

1) Die Vertragsparteien arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Möglich-
keiten zusammen, um für Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind,
insbesondere Vertragsparteien, die am wenigsten entwickelte Länder oder
kleine Inselentwicklungsländer sind, und für Vertragsparteien mit im Über-
gang befindlichen Wirtschaftssystemen rechtzeitigen und angemessenen
Kapazitätsaufbau sowie rechtzeitige und angemessene technische Hilfe zu
leisten, um sie bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Überein-
kommen zu unterstützen.

2) Kapazitätsaufbau und technische Hilfe nach Abs. 1 und nach Art.
13 können durch regionale, subregionale und nationale Regelungen ein-
schliesslich vorhandener regionaler und subregionaler Zentren, durch sons-
tige multilaterale und bilaterale Mittel sowie durch Partnerschaften, ein-
schliesslich Partnerschaften unter Einbeziehung des Privatsektors, geleistet
werden. Zur Steigerung der Wirksamkeit der technischen Hilfe und ihrer
Leistung sollen Zusammenarbeit und Koordinierung mit anderen mehr-
seitigen Umweltübereinkünften betreffend Chemikalien und Abfälle ange-
strebt werden.

3) Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, und andere Vertrags-
parteien fördern und erleichtern im Rahmen ihrer Möglichkeiten, gegebe-
nenfalls unterstützt durch den Privatsektor und andere betroffene Inter-
essengruppen, die Entwicklung, den Transfer und die Verbreitung von
umweltgerechten alternativen Technologien auf dem neuesten Stand der
Technik sowie den Zugang zu ihnen für Vertragsparteien, die Entwick-
lungsländer sind, insbesondere Vertragsparteien, die am wenigsten entwi-
ckelte Länder oder kleine Inselentwicklungsländer sind, und für Vertrags-
parteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen, um deren
Fähigkeit zur wirksamen Durchführung dieses Übereinkommens zu för-
dern.

4) Die Konferenz der Vertragsparteien hat bis zu ihrer zweiten Tagung
sowie danach in regelmässigen Abständen unter Berücksichtigung von Ein-
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gaben und Berichten von Vertragsparteien einschliesslich solcher, die in Art.
21 vorgesehen sind, und von Informationen, die durch sonstige Interessen-
gruppen bereitgestellt werden:
a) Informationen über bestehende Initiativen und erzielte Fortschritte in

Bezug auf alternative Technologien zu prüfen;
b) den Bedarf von Vertragsparteien, insbesondere Vertragsparteien, die Ent-

wicklungsländer sind, an alternativen Technologien zu prüfen;
c) die Schwierigkeiten von Vertragsparteien, insbesondere Vertragsparteien,

die Entwicklungsländer sind, beim Technologietransfer zu ermitteln.

5) Die Konferenz der Vertragsparteien gibt Empfehlungen dazu ab, wie
Kapazitätsaufbau, technische Hilfe und Technologietransfer nach diesem
Artikel weiter gestärkt werden könnten.

Art. 15

Ausschuss für die Durchführung und Einhaltung des Übereinkommens

1) Hiermit wird zur Förderung der Durchführung und zur Überprüfung
der Einhaltung aller Bestimmungen dieses Übereinkommens ein Mecha-
nismus eingerichtet; hierzu gehört ein Ausschuss als Nebenorgan der Kon-
ferenz der Vertragsparteien. Der Mechanismus einschliesslich des Aus-
schusses ist unterstützender Natur und berücksichtigt besonders die jewei-
ligen nationalen Fähigkeiten und Gegebenheiten der Vertragsparteien.

2) Der Ausschuss fördert die Durchführung aller Bestimmungen dieses
Übereinkommens und überprüft deren Einhaltung. Der Ausschuss prüft
sowohl individuelle als auch systemische Fragen der Durchführung und
Einhaltung und gibt gegenüber der Konferenz der Vertragsparteien gegebe-
nenfalls Empfehlungen ab.

3) Der Ausschuss besteht aus 15 Mitgliedern, die von den Vertragspar-
teien benannt und von der Konferenz der Vertragsparteien gewählt werden,
wobei eine ausgewogene geographische Vertretung auf der Grundlage der
fünf Regionen der Vereinten Nationen gebührend zu berücksichtigen ist;
die ersten Mitglieder werden auf der ersten Tagung der Konferenz der Ver-
tragsparteien gewählt, anschliessend werden die Mitglieder in Übereinstim-
mung mit der von der Konferenz der Vertragsparteien nach Abs. 5 geneh-
migten Geschäftsordnung gewählt; die Mitglieder des Ausschusses sind in
einem für dieses Übereinkommen relevanten Fachgebiet kompetent und
weisen ein geeignetes Gleichgewicht an Sachkenntnissen auf.

4) Der Ausschuss kann Angelegenheiten prüfen auf der Grundlage von:
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a) schriftlichen Eingaben jeder Vertragspartei in Bezug auf die Einhaltung
des Übereinkommens durch die betreffende Vertragspartei selbst;

b) nationalen Berichten nach Art. 21;
c) Ersuchen der Konferenz der Vertragsparteien.

5) Der Ausschuss erarbeitet seine eigene Geschäftsordnung, die der
Genehmigung durch die zweite Tagung der Konferenz der Vertragsparteien
bedarf; die Konferenz der Vertragsparteien kann weitere Mandate für den
Ausschuss beschliessen.

6) Der Ausschuss bemüht sich nach Kräften um eine Einigung durch
Konsens über seine Empfehlungen. Sind alle Bemühungen um einen Kon-
sens erschöpft und wird keine Einigung erzielt, so wird als letztes Mittel die
Empfehlung mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden und abstimmenden
Mitglieder beschlossen, wobei die Beschlussfähigkeit bei zwei Dritteln der
Mitglieder liegt.

Art. 16

Gesundheitsaspekte

1) Die Vertragsparteien werden ermutigt:
a) unter Beteiligung des öffentlichen Gesundheitswesens und anderer

betroffener Sektoren die Entwicklung und Umsetzung von Strategien
und Programmen zu fördern, damit gefährdete Bevölkerungsgruppen,
insbesondere schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen, ermittelt und
geschützt werden, was auch die Annahme wissenschaftlich fundierter
Gesundheitsrichtlinien über die Exposition mit Quecksilber und
Quecksilberverbindungen, gegebenenfalls die Festlegung von Zielen für
eine Verringerung der Quecksilberexposition sowie die Aufklärung der
Öffentlichkeit einschliessen kann;

b) die Entwicklung und Umsetzung wissenschaftlich fundierter Aufklä-
rungs- und Präventionsprogramme über die berufsbedingte Exposition
mit Quecksilber und Quecksilberverbindungen zu fördern;

c) geeignete Gesundheitsdienstleistungen für die Prävention, Behandlung
und Versorgung bei Bevölkerungsgruppen zu fördern, die von einer
Exposition mit Quecksilber oder Quecksilberverbindungen betroffen
sind;

d) die institutionellen Kapazitäten und die Fähigkeiten von Angehörigen
der Gesundheitsberufe auf dem Gebiet der Prävention, Diagnose,
Behandlung und Überwachung von Gesundheitsrisiken aufgrund der
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Exposition mit Quecksilber und Quecksilberverbindungen zu schaffen
beziehungsweise zu stärken.

2) Die Konferenz der Vertragsparteien soll bei der Prüfung gesundheits-
bezogener Fragen oder Tätigkeiten:
a) die Weltgesundheitsorganisation, die Internationale Arbeitsorganisation

und gegebenenfalls andere einschlägige zwischenstaatliche Organisa-
tionen konsultieren und mit diesen zusammenarbeiten und

b) die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit der Weltge-
sundheitsorganisation, der Internationalen Arbeitsorganisation und
gegebenenfalls anderen einschlägigen zwischenstaatlichen Organisa-
tionen fördern.

Art. 17

Informationsaustausch

1) Jede Vertragspartei erleichtert den Austausch von:
a) wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Infor-

mationen über Quecksilber und Quecksilberverbindungen, einschliess-
lich toxikologischer, ökotoxikologischer und sicherheitsbezogener
Informationen;

b) Informationen über die Verringerung oder Verhinderung der Herstel-
lung, der Verwendung, der Emissionen und der Freisetzungen von
Quecksilber und Quecksilberverbindungen sowie des Handels damit;

c) Informationen über technisch und wirtschaftlich tragfähige Alternativen
zu
i) mit Quecksilber versetzten Produkten,
ii) Herstellungsprozessen, bei denen Quecksilber oder Quecksilberver-

bindungen verwendet werden,
iii) Tätigkeiten und Prozessen, bei denen Quecksilber oder Quecksil-

berverbindungen emittiert oder freigesetzt werden; hierzu gehören
auch Informationen über Gesundheits- und Umweltrisiken, wirt-
schaftliche und soziale Kosten sowie den wirtschaftlichen und
sozialen Nutzen derartiger Alternativen;

d) epidemiologische Informationen hinsichtlich gesundheitlicher Folgen in
Verbindung mit der Exposition mit Quecksilber und Quecksilberver-
bindungen, in enger Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisa-
tion und gegebenenfalls anderen einschlägigen Organisationen.
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2) Die Vertragsparteien können die in Abs. 1 genannten Informationen
unmittelbar, über das Sekretariat oder gegebenenfalls in Zusammenarbeit
mit anderen einschlägigen Organisationen, einschliesslich der Sekretariate
von Übereinkünften betreffend Chemikalien und Abfälle, austauschen.

3) Das Sekretariat erleichtert die Zusammenarbeit beim Informations-
austausch nach diesem Artikel sowie mit einschlägigen Organisationen, ein-
schliesslich der Sekretariate mehrseitiger Umweltübereinkünfte, und
anderen internationalen Initiativen. Zusätzlich zu den Informationen der
Vertragsparteien schliessen diese Informationen auch Informationen von
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen mit Sachkennt-
nissen auf dem Gebiet des Quecksilbers sowie Informationen von natio-
nalen und internationalen Institutionen mit derartigen Sachkenntnissen ein.

4) Jede Vertragspartei benennt eine nationale Anlaufstelle für den Infor-
mationsaustausch aufgrund dieses Übereinkommens, und zwar auch in
Bezug auf die Zustimmung einführender Vertragsparteien nach Art. 3.

5) Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten Informationen zur
Gesundheit und Sicherheit von Mensch und Umwelt nicht als vertraulich.
Vertragsparteien, die nach diesem Übereinkommen sonstige Informationen
austauschen, schützen vertrauliche Informationen nach Vereinbarung.

Art. 18

Information, Bewusstseinsbildung und Aufklärung

1) Jede Vertragspartei fördert und erleichtert im Rahmen ihrer Möglich-
keiten:
a) die Bereitstellung von verfügbaren Informationen für die Öffentlichkeit

über:
i) die Auswirkungen von Quecksilber und Quecksilberverbindungen

auf Gesundheit und Umwelt,
ii) Alternativen zu Quecksilber und Quecksilberverbindungen,
iii) die in Art. 17 Abs. 1 genannten Themen,
iv) die Ergebnisse ihrer Forschungs-, Entwicklungs- und Überwa-

chungstätigkeiten nach Art. 19,
v) die Tätigkeiten zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Über-

einkommen;
b) die Aufklärung, die Schulung und die Bewusstseinsbildung der Öffent-

lichkeit in Bezug auf die Auswirkungen der Exposition mit Quecksilber
und Quecksilberverbindungen auf die menschliche Gesundheit und die
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Umwelt, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einschlägigen zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie schutzbedürf-
tigen Bevölkerungsgruppen.

2) Für die Erfassung und Verbreitung von Informationen über Schät-
zungen ihrer jährlichen Mengen an Quecksilber und Quecksilberverbin-
dungen, die durch menschliche Tätigkeiten emittiert, freigesetzt oder ent-
sorgt werden, nutzt jede Vertragspartei bestehende Mechanismen oder zieht
die Entwicklung von Mechanismen in Betracht, gegebenenfalls Schadstoff-
freisetzungs- und -verbringungsregister.

Art. 19

Forschung, Entwicklung und Überwachung

1) Die Vertragsparteien bemühen sich unter Berücksichtigung ihrer
jeweiligen Gegebenheiten und Möglichkeiten um eine Zusammenarbeit, um
Folgendes zu entwickeln und zu verbessern:
a) Verzeichnisse über die Verwendung, den Verbrauch, die anthropogenen

Emissionen in die Luft sowie die anthropogenen Freisetzungen in das
Wasser und den Boden von Quecksilber und Quecksilberverbindungen;

b) die Modellierung und die geographisch repräsentative Überwachung der
Belastung von schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen und Umwelt-
medien, einschliesslich biotischer Medien wie Fischen und Meeressäuge-
tieren, Meeresschildkröten und Vögeln, durch Quecksilber und Queck-
silberverbindungen sowie die Zusammenarbeit bei der Sammlung und
beim Austausch relevanter und geeigneter Stichproben;

c) Bewertungen der Auswirkungen von Quecksilber und Quecksilberver-
bindungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, zusätzlich
zu sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen, insbeson-
dere in Bezug auf schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen;

d) harmonisierte Methodiken für die nach den Bst. a, b und c durchge-
führten Tätigkeiten;

e) Informationen über den Umweltkreislauf, den Transport (einschliesslich
des weiträumigen Transports und der Deposition), die Umwandlung
und den Verbleib von Quecksilber und Quecksilberverbindungen in
einer Reihe von Ökosystemen, wobei der Unterschied zwischen anthro-
pogenen und natürlichen Emissionen und Freisetzungen von Queck-
silber und die Wiederverfügbarmachung von Quecksilber aus histori-
schen Ablagerungen gebührend zu berücksichtigen sind;
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f) Informationen über Gewerbe und Handel mit Quecksilber, Quecksilber-
verbindungen und mit Quecksilber versetzten Produkten;

g) Informationen und Forschung über die technische und wirtschaftliche
Verfügbarkeit von quecksilberfreien Produkten und Prozessen sowie
über beste verfügbare Techniken und beste Umweltschutzpraktiken zur
Verringerung und Überwachung der Emissionen und Freisetzungen von
Quecksilber und Quecksilberverbindungen.

2) Die Vertragsparteien sollen bei der Durchführung der in Abs. 1
genannten Tätigkeiten gegebenenfalls auf bestehenden Überwachungs-
netzen und Forschungsprogrammen aufbauen.

Art. 20

Durchführungspläne

1) Jede Vertragspartei kann für die Erfüllung der Verpflichtungen aus
diesem Übereinkommen nach einer anfänglichen Beurteilung unter Berück-
sichtigung ihrer nationalen Gegebenheiten einen Durchführungsplan erar-
beiten und anwenden. Ein solcher Plan soll dem Sekretariat übermittelt
werden, sobald er erarbeitet worden ist.

2) Jede Vertragspartei kann unter Berücksichtigung ihrer nationalen
Gegebenheiten und unter Heranziehung von Leitlinien der Konferenz der
Vertragsparteien und anderer einschlägiger Leitlinien ihren Durchführungs-
plan überprüfen und aktualisieren.

3) Die Vertragsparteien sollen bei Tätigkeiten nach den Abs. 1 und
2 nationale Interessengruppen konsultieren, um die Erarbeitung, Anwen-
dung, Überprüfung und Aktualisierung ihrer Durchführungspläne zu
erleichtern.

4) Die Vertragsparteien können sich auch über regionale Pläne mit-
einander abstimmen, um die Durchführung dieses Übereinkommens zu
erleichtern.

Art. 21

Berichterstattung

1) Jede Vertragspartei berichtet über das Sekretariat der Konferenz der
Vertragsparteien über die Massnahmen, die sie zur Durchführung dieses
Übereinkommens ergriffen hat, sowie über die Wirksamkeit dieser Mass-
nahmen und die möglichen Herausforderungen bei der Erreichung der Ziele
des Übereinkommens.
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2) Jede Vertragspartei nimmt die in den Art. 3, 5, 7, 8 und 9 verlangten
Informationen in ihre Berichterstattung auf.

3) Die Konferenz der Vertragsparteien entscheidet auf ihrer ersten
Tagung über die Zeitplanung und die Form der Berichterstattung, die von
den Vertragsparteien einzuhalten sind, und berücksichtigt dabei, dass es
wünschenswert ist, die Berichterstattung mit anderen einschlägigen Über-
einkünften betreffend Chemikalien und Abfälle zu koordinieren.

Art. 22

Bewertung der Wirksamkeit

1) Die Konferenz der Vertragsparteien bewertet die Wirksamkeit dieses
Übereinkommens erstmals spätestens sechs Jahre nach dessen Inkrafttreten
und danach in regelmässigen Abständen, die von ihr zu beschliessen sind.

2) Um die Bewertung zu erleichtern, leitet die Konferenz der Vertrags-
parteien auf ihrer ersten Tagung die Festlegung von Regelungen in die
Wege, um sich vergleichsfähige Überwachungsdaten über das Vorhanden-
sein und die Bewegungen von Quecksilber und Quecksilberverbindungen
in der Umwelt sowie über die bei biotischen Medien und schutzbedürftigen
Bevölkerungsgruppen beobachtete Entwicklung der Konzentration von
Quecksilber und Quecksilberverbindungen zu verschaffen.

3) Die Bewertung wird auf der Grundlage von verfügbaren wissen-
schaftlichen, umweltbezogenen, technischen, finanziellen und wirtschaftli-
chen Informationen durchgeführt; dazu gehören:
a) Berichte und sonstige Überwachungsinformationen, die der Konferenz

der Vertragsparteien nach Abs. 2 bereitgestellt wurden;
b) Berichte, die nach Art. 21 vorgelegt wurden;
c) Informationen und Empfehlungen, die nach Art. 15 bereitgestellt

wurden;
d) Berichte und sonstige einschlägige Informationen über die Wirkungs-

weise der nach diesem Übereinkommen festgelegten Regelungen zur
finanziellen Hilfe, zum Technologietransfer und zum Kapazitätsaufbau.

Art. 23

Konferenz der Vertragsparteien

1) Hiermit wird eine Konferenz der Vertragsparteien eingesetzt.

0.814.081 Schutz des ökologischen Gleichgewichts

32 Fassung: 28.09.2023



2) Die erste Tagung der Konferenz der Vertragsparteien wird vom Exe-
kutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen spätestens
ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens einberufen. Danach
finden ordentliche Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien in regel-
mässigen Abständen statt, die von der Konferenz zu beschliessen sind.

3) Ausserordentliche Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien
finden statt, wenn es die Konferenz für notwendig erachtet oder eine Ver-
tragspartei dies schriftlich beantragt, sofern dieser Antrag innerhalb von
sechs Monaten nach seiner Übermittlung durch das Sekretariat an die Ver-
tragsparteien von mindestens einem Drittel der Vertragsparteien unterstützt
wird.

4) Die Konferenz der Vertragsparteien vereinbart und beschliesst auf
ihrer ersten Tagung durch Konsens eine Geschäftsordnung und eine
Finanzordnung für sich selbst und alle ihre Nebenorgane sowie Finanzbe-
stimmungen für die Tätigkeit des Sekretariats.

5) Die Konferenz der Vertragsparteien prüft und bewertet laufend die
Durchführung dieses Übereinkommens. Sie nimmt die ihr aufgrund dieses
Übereinkommens übertragenen Aufgaben wahr; zu diesem Zweck:
a) setzt sie die von ihr zur Durchführung dieses Übereinkommens für not-

wendig erachteten Nebenorgane ein;
b) arbeitet sie gegebenenfalls mit den zuständigen internationalen Orga-

nisationen sowie zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Stellen
zusammen;

c) überprüft sie regelmässig alle ihr und dem Sekretariat nach Art. 21 zur
Verfügung gestellten Informationen;

d) prüft sie die ihr durch den Ausschuss für die Durchführung und Einhal-
tung des Übereinkommens vorgelegten Empfehlungen;

e) prüft und ergreift sie weitere Massnahmen, die zur Erreichung der Ziele
dieses Übereinkommens erforderlich sind;

f) überprüft sie die Anlagen A und B in Übereinstimmung mit den Art. 4
und 5.

6) Die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen und die Inter-
nationale Atomenergie-Organisation sowie jeder Staat, der nicht Vertrags-
partei dieses Übereinkommens ist, können auf den Tagungen der Konferenz
der Vertragsparteien als Beobachter vertreten sein. Andere nationale oder
internationale, staatliche oder nichtstaatliche Stellen oder Einrichtungen,
die in den von diesem Übereinkommen erfassten Angelegenheiten fachlich
befähigt sind und dem Sekretariat ihren Wunsch mitgeteilt haben, auf einer
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Tagung der Konferenz der Vertragsparteien als Beobachter vertreten zu
sein, können zugelassen werden, sofern nicht mindestens ein Drittel der
anwesenden Vertragsparteien widerspricht. Die Zulassung und die Teil-
nahme von Beobachtern unterliegen der von der Konferenz der Vertrags-
parteien beschlossenen Geschäftsordnung.

Art. 24

Sekretariat

1) Hiermit wird ein Sekretariat eingerichtet.

2) Das Sekretariat hat folgende Aufgaben:
a) Es veranstaltet die Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien und

ihrer Nebenorgane und stellt die erforderlichen Dienste bereit.
b) Es erleichtert auf Ersuchen die Unterstützung von Vertragsparteien, ins-

besondere von Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, und Ver-
tragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen, bei
der Durchführung dieses Übereinkommens.

c) Es stimmt sich gegebenenfalls mit den Sekretariaten einschlägiger inter-
nationaler Gremien ab, insbesondere mit denjenigen anderer Überein-
künfte betreffend Chemikalien und Abfälle.

d) Es unterstützt die Vertragsparteien beim Informationsaustausch in Bezug
auf die Durchführung dieses Übereinkommens.

e) Es erstellt in regelmässigen Abständen Berichte auf der Grundlage von
nach den Art. 15 und 21 erhaltenen sowie sonstigen verfügbaren Infor-
mationen und stellt sie den Vertragsparteien zur Verfügung.

f) Es schliesst unter allgemeiner Aufsicht der Konferenz der Vertragspar-
teien die für die wirksame Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen ver-
waltungsmässigen und vertraglichen Vereinbarungen.

g) Es nimmt die anderen in diesem Übereinkommen vorgesehenen Sekreta-
riatsaufgaben sowie sonstige Aufgaben wahr, die von der Konferenz der
Vertragsparteien festgelegt werden.

3) Die Sekretariatsaufgaben im Rahmen dieses Übereinkommens
werden vom Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen wahrgenommen, sofern die Konferenz der Vertragsparteien nicht
mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragspar-
teien beschliesst, eine oder mehrere andere internationale Organisationen
mit den Sekretariatsaufgaben zu betrauen.
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4) Die Konferenz der Vertragsparteien kann in Absprache mit einschlä-
gigen internationalen Gremien eine verstärkte Zusammenarbeit und
Abstimmung zwischen dem Sekretariat und den Sekretariaten anderer
Übereinkünfte betreffend Chemikalien und Abfälle vorsehen. Die Konfe-
renz der Vertragsparteien kann in Absprache mit einschlägigen internatio-
nalen Gremien weitere diesbezügliche Leitlinien aufstellen.

Art. 25

Beilegung von Streitigkeiten

1) Die Vertragsparteien streben an, alle zwischen ihnen entstehenden
Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkom-
mens durch Verhandlungen oder andere friedliche Mittel ihrer Wahl beizu-
legen.

2) Bei der Ratifikation, der Annahme oder der Genehmigung dieses
Übereinkommens, beim Beitritt zu diesem Übereinkommen oder jederzeit
danach kann eine Vertragspartei, die keine Organisation der regionalen
Wirtschaftsintegration ist, in einer dem Verwahrer vorgelegten Urkunde
erklären, dass sie in Bezug auf jede Streitigkeit über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens eines der folgenden Mittel der Streit-
beilegung oder beide gegenüber jeder Vertragspartei, welche dieselbe Ver-
pflichtung übernimmt, als obligatorisch anerkennt:
a) ein Schiedsverfahren nach dem in Anlage E Teil I dargelegten Verfahren;
b) Vorlage der Streitigkeit beim Internationalen Gerichtshof.

3) Eine Vertragspartei, die eine Organisation der regionalen Wirtschafts-
integration ist, kann in Bezug auf ein Schiedsverfahren nach Abs. 2 eine
Erklärung mit gleicher Wirkung abgeben.

4) Eine nach Abs. 2 oder 3 abgegebene Erklärung bleibt in Kraft, bis sie
nach den darin enthaltenen Bestimmungen erlischt oder bis zum Ablauf von
drei Monaten nach Hinterlegung einer schriftlichen Rücknahmenotifikation
beim Verwahrer.

5) Das Erlöschen einer Erklärung, eine Rücknahmenotifikation oder
eine neue Erklärung berührt nicht die bei einem Schiedsgericht oder beim
Internationalen Gerichtshof anhängigen Verfahren, es sei denn, die Streit-
parteien vereinbaren etwas anderes.

6) Haben die Streitparteien nicht demselben Mittel der Streitbeilegung
nach Abs. 2 oder 3 zugestimmt und konnten sie ihre Streitigkeit nicht
binnen zwölf Monaten, nachdem eine Vertragspartei einer anderen noti-
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fiziert hat, dass eine Streitigkeit zwischen ihnen besteht, mit Hilfe der in
Abs. 1 genannten Mittel beilegen, so wird der Streitfall auf Ersuchen einer
der Streitparteien einer Vergleichskommission vorgelegt. Das in Anlage E
Teil II dargelegte Verfahren findet auf das Vergleichsverfahren nach diesem
Artikel Anwendung.

Art. 26

Änderungen des Übereinkommens

1) Änderungen dieses Übereinkommens können von jeder Vertrags-
partei vorgeschlagen werden.

2) Änderungen dieses Übereinkommens werden auf einer Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien beschlossen. Der Wortlaut einer vorge-
schlagenen Änderung wird den Vertragsparteien mindestens sechs Monate
vor der Tagung, auf der die Änderung zur Beschlussfassung vorgeschlagen
wird, vom Sekretariat übermittelt. Das Sekretariat übermittelt die vorge-
schlagene Änderung auch den Unterzeichnern dieses Übereinkommens und
zur Kenntnisnahme dem Verwahrer.

3) Die Vertragsparteien bemühen sich nach Kräften um eine Einigung
durch Konsens über eine vorgeschlagene Änderung dieses Übereinkom-
mens. Sind alle Bemühungen um einen Konsens erschöpft und wird keine
Einigung erzielt, so wird als letztes Mittel die Änderung mit Dreiviertel-
mehrheit der auf der Tagung anwesenden und abstimmenden Vertragspar-
teien beschlossen.

4) Eine beschlossene Änderung wird vom Verwahrer allen Vertragspar-
teien zur Ratifikation, Annahme oder Genehmigung übermittelt.

5) Die Ratifikation, Annahme oder Genehmigung einer Änderung wird
dem Verwahrer schriftlich notifiziert. Eine nach Abs. 3 beschlossene Ände-
rung tritt für die Vertragsparteien, die ihre Zustimmung ausgedrückt haben,
durch sie gebunden zu sein, am neunzigsten Tag nach Hinterlegung der
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden durch mindestens
drei Viertel der Vertragsparteien, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
über die Änderung Vertragsparteien waren, in Kraft. Danach tritt die Ände-
rung für jede andere Vertragspartei am neunzigsten Tag nach dem Zeit-
punkt in Kraft, zu dem die betreffende Vertragspartei ihre Urkunde über
die Ratifikation, Genehmigung oder Annahme der Änderung hinterlegt hat.
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Art. 27

Beschlussfassung über Anlagen und Änderung von Anlagen

1) Die Anlagen dieses Übereinkommens sind Bestandteil des Überein-
kommens; sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, stellt eine
Bezugnahme auf dieses Übereinkommen gleichzeitig eine Bezugnahme auf
dessen Anlagen dar.

2) Etwaige weitere Anlagen, die nach Inkrafttreten dieses Übereinkom-
mens beschlossen werden, beschränken sich auf verfahrensmässige, wissen-
schaftliche, technische und verwaltungsmässige Angelegenheiten.

3) Folgendes Verfahren findet auf den Vorschlag weiterer Anlagen dieses
Übereinkommens, die Beschlussfassung darüber und das Inkrafttreten der-
selben Anwendung:
a) Weitere Anlagen werden nach dem in Art. 26 Abs. 1 bis 3 festgelegten

Verfahren vorgeschlagen und beschlossen.
b) Eine Vertragspartei, die eine weitere Anlage nicht anzunehmen vermag,

notifiziert dies schriftlich dem Verwahrer innerhalb eines Jahres nach
dem Zeitpunkt, zu dem dieser mitgeteilt hat, dass die genannte Anlage
beschlossen worden ist. Der Verwahrer verständigt unverzüglich alle
Vertragsparteien vom Empfang jeder derartigen Notifikation. Eine Ver-
tragspartei kann dem Verwahrer jederzeit schriftlich die Rücknahme
ihrer vorherigen Notifikation über die Nichtannahme einer weiteren
Anlage notifizieren; die Anlage tritt daraufhin für diese Vertragspartei
nach Bst. c in Kraft.

c) Nach Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem der Verwahrer
mitgeteilt hat, dass eine weitere Anlage beschlossen worden ist, tritt
diese für alle Vertragsparteien, die keine Notifikation über die Nichtan-
nahme nach Bst. b vorgelegt haben, in Kraft.

4) Der Vorschlag von Änderungen der Anlagen dieses Übereinkom-
mens, die Beschlussfassung darüber und das Inkrafttreten derselben unter-
liegen demselben Verfahren wie der Vorschlag weiterer Anlagen des Über-
einkommens, die Beschlussfassung darüber und das Inkrafttreten derselben,
wobei jedoch eine Änderung einer Anlage für eine Vertragspartei nicht in
Kraft tritt, die eine Erklärung hinsichtlich der Änderung von Anlagen nach
Art. 30 Abs. 5 abgegeben hat; in diesem Fall tritt eine derartige Änderung
für diese Vertragspartei am neunzigsten Tag nach dem Tag in Kraft, an dem
sie beim Verwahrer ihre sich auf diese Änderung beziehende Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt hat.
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5) Bezieht sich eine weitere Anlage oder eine Änderung einer Anlage auf
eine Änderung dieses Übereinkommens, so tritt die weitere Anlage oder die
geänderte Anlage erst in Kraft, wenn die Änderung des Übereinkommens
in Kraft tritt.

Art. 28

Stimmrecht

1) Vorbehaltlich des Abs. 2 hat jede Vertragspartei dieses Übereinkom-
mens eine Stimme.

2) Eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration übt in Ange-
legenheiten, die in ihrer Zuständigkeit liegen, ihr Stimmrecht mit der
Anzahl von Stimmen aus, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht,
die Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind. Eine solche Organisa-
tion übt ihr Stimmrecht nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein
Stimmrecht ausübt, und umgekehrt.

Art. 29

Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten und Organisationen der
regionalen Wirtschaftsintegration am 10. und 11. Oktober 2013 in Kuma-
moto, Japan, und anschliessend bis zum 9. Oktober 2014 am Sitz der Ver-
einten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf.

Art. 30

Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt

1) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung durch Staaten und durch Organisationen der regionalen
Wirtschaftsintegration. Es steht von dem Tag an, an dem es nicht mehr zur
Unterzeichnung aufliegt, Staaten und durch Organisationen der regionalen
Wirtschaftsintegration zum Beitritt offen. Die Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- und Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer hinterlegt.

2) Jede Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, die Ver-
tragspartei dieses Übereinkommens wird, ohne dass einer ihrer Mitglied-
staaten Vertragspartei ist, ist durch alle Verpflichtungen aus dem Über-
einkommen gebunden. Ist ein Mitgliedstaat oder sind mehrere Mitglied-
staaten einer solchen Organisation Vertragspartei dieses Übereinkommens,
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so entscheiden die Organisation und ihre Mitgliedstaaten über ihre jewei-
ligen Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Erfüllung ihrer Verpflichtungen
aus dem Übereinkommen. In diesen Fällen sind die Organisation und die
Mitgliedstaaten nicht berechtigt, die Rechte aufgrund des Übereinkommens
gleichzeitig auszuüben.

3) In ihrer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts-
urkunde gibt eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration an,
in welchem Umfang sie in Bezug auf die durch dieses Übereinkommen
erfassten Angelegenheiten zuständig ist. Jede derartige Organisation teilt
auch jede wesentliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten dem
Verwahrer mit, der seinerseits die Vertragsparteien unterrichtet.

4) Jeder Staat beziehungsweise jede Organisation der regionalen Wirt-
schaftsintegration wird ermutigt, dem Sekretariat zum Zeitpunkt der Ratifi-
kation, Annahme oder Genehmigung des Übereinkommens oder zum Zeit-
punkt des Beitritts zu dem Übereinkommen Informationen zu seinen bezie-
hungsweise ihren Massnahmen zur Durchführung des Übereinkommens zu
übermitteln.

5) In ihrer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsur-
kunde kann jede Vertragspartei erklären, dass jede Änderung einer Anlage
für sie erst bei Hinterlegung ihrer sich auf diese Änderung beziehenden
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft
tritt.

Art. 31

Inkrafttreten

1) Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt
der Hinterlegung der fünfzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

2) Für jeden Staat oder für jede Organisation der regionalen Wirtschafts-
integration, der beziehungsweise die nach Hinterlegung der fünfzigsten
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde dieses
Übereinkommen ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt, tritt das
Übereinkommen am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Hinterle-
gung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
durch den betreffenden Staat oder die betreffende Organisation der regio-
nalen Wirtschaftsintegration in Kraft.

3) Für die Zwecke der Abs. 1 und 2 zählt eine von einer Organisation
der regionalen Wirtschaftsintegration hinterlegte Urkunde nicht als zusätz-
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liche Urkunde zu den von den Mitgliedstaaten der Organisation hinter-
legten Urkunden.

Art. 32

Vorbehalte

Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulässig.

Art. 33

Rücktritt

1) Eine Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf von drei Jahren nach
dem Zeitpunkt, zu dem dieses Übereinkommen für sie in Kraft getreten ist,
durch eine an den Verwahrer gerichtete schriftliche Notifikation vom Über-
einkommen zurücktreten.

2) Der Rücktritt wird nach Ablauf eines Jahres nach dem Eingang der
Rücktrittsnotifikation beim Verwahrer oder zu einem gegebenenfalls in der
Rücktrittsnotifikation genannten späteren Zeitpunkt wirksam.

Art. 34

Verwahrer

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer dieses Über-
einkommens.

Art. 35

Verbindliche Wortlaute

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer,
englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleicher-
massen verbindlich ist, wird beim Verwahrer hinterlegt.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen unterschrieben.

Geschehen zu Kumamoto, Japan, am 10. Oktober 2013.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anlage AAnlage A44

Mit Quecksilber versetzte ProdukteMit Quecksilber versetzte Produkte

Die folgenden Produkte sind von dieser Anlage ausgeschlossen:
a) für den Zivilschutz und militärische Verwendungszwecke unerlässliche

Produkte;
b) Produkte für die Forschung, die Kalibrierung von Instrumenten, zur

Verwendung als Referenzstandard;
c) sofern keine machbare quecksilberfreie Alternative als Ersatz verfügbar

ist: Schalter und Relais, Kaltkathoden-Leuchtstofflampen und Leucht-
stofflampen mit externen Elektroden (CCFL und EEFL) für elektroni-
sche Displays und Messgeräte;

d) bei traditionellen oder religiösen Praktiken verwendete Produkte;
e) Impfstoffe mit Thiomersal als Konservierungsstoff.

Teil I: Produkte, die Art. 4 Abs. 1 unterliegenTeil I: Produkte, die Art. 4 Abs. 1 unterliegen
MitMit Quecksilber versetzte ProdukteQuecksilber versetzte Produkte Datum, nach dem die Herstel-Datum, nach dem die Herstel-

lung, Einfuhr und Ausfuhr deslung, Einfuhr und Ausfuhr des
Produkts nicht erlaubt sindProdukts nicht erlaubt sind
(Ausstiegsdatum)(Ausstiegsdatum)

Batterien mit Ausnahme von Zink-Silberoxid-Knopfzellen
mit einem Quecksilbergehalt < 2 Prozent und Zink-Luft-
Knopfzellen mit einem Quecksilbergehalt < 2 Prozent

2020

Schalter und Relais mit Ausnahme von Höchstpräzisions-
Kapazitäts- und Verlustfaktor-Messbrücken und
Hochfrequenz-Radiofrequenz-Schaltern und Relais in Über-
wachungs- und Kontrollinstrumenten mit einem
Quecksilber-Höchstgehalt von 20 mg je Brücke, Schalter
oder Relais

2020

Kompaktleuchtstofflampen (CFL) für allgemeine Beleuch-
tungszwecke mit ≤ 30 Watt und einem Quecksilbergehalt
von mehr als 5 mg je Brennstelle

2020

Kompaktleuchtstofflampen mit eingebautem Vorschaltgerät
(CFL.i) für allgemeine Beleuchtungszwecke mit ≤ 30 Watt

2025
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und einem Quecksilbergehalt von höchstens 5 mg je Brenn-
stelle

lineare Leuchtstofflampen (LFL) für allgemeine Beleuch-
tungszwecke:
a) Tri-Phosphor-Lampen < 60 Watt mit einem Quecksilber-
gehalt von mehr als 5 mg je Lampe;
b) Halophosphatlampen ≤ 40 Watt mit einem Quecksilber-
gehalt von mehr als 10 mg je Lampe.

2020

Hochdruck-Quecksilberdampflampen (HPMV) für allge-
meine Beleuchtungszwecke

2020

Quecksilber in Kaltkathoden-Leuchtstofflampen und
Leuchtstofflampen mit externen Elektroden (CCFL und
EEFL) für elektronische Displays:
a) geringe Länge (≤ 500 mm) mit einem Quecksilbergehalt
von mehr als 3,5 mg je Lampe;
b) mittlere Länge (> 500 mm und ≤ 1500 mm) mit einem
Quecksilbergehalt von mehr als 5 mg je Lampe;
c) grosse Länge (> 1500 mm) mit einem Quecksilbergehalt
von mehr als 13 mg je Lampe.

2020

Kaltkathoden-Leuchtstofflampen und Leuchtstofflampen
mit externen Elektroden (CCFL und EEFL) aller Länge für
elektronische Displays, die keiner Kategorie der vorherge-
henden Liste zugeordnet sind

2025

Kosmetika (mit einem Quecksilbergehalt von mehr als 1
ppm) einschliesslich hautaufhellender Seifen und Cremes,
jedoch Kosmetika für den Augenbereich ausschliessend, in
denen Quecksilber als Konservierungsstoff verwendet wird
und für die keine wirksamen und sicheren Ersatz-Konservie-
rungsstoffe verfügbar sind5

2020

Pestizide, Biozide und topische Antiseptika 2020

folgende nicht elektronische Messgeräte mit Ausnahme von
nicht elektronischen Messgeräten, die in Grossgeräten einge-
baut sind, und solchen, die für hochpräzise Messungen ver-
wendet werden, sofern keine geeignete quecksilberfreie
Alternative verfügbar ist:
a) Barometer;
b) Hygrometer;
c) Manometer;
d) Thermometer;
e) Sphygmomanometer (Blutdruckmessgeräte).

2020

Dehnungsmessstreifen für Plethysmografen; 2025

folgende elektrische und elektronische Messgeräte mit Aus-
nahme solcher, die in Grossgeräten eingebaut sind, sowie

2025

0.814.081 Schutz des ökologischen Gleichgewichts

42 Fassung: 28.09.2023



solcher, die für hochpräzise Messungen verwendet werden,
sofern keine geeignete quecksilberfreie Alternative verfügbar
ist:
a) Schmelzedruckwandler, Schmelzedrucktransmitter und
Schmelzedrucksensoren

Quecksilbervakuumpumpen 2025

Wuchtgewichte für Reifen und Räder 2025

Filme und fotografische Papiere 2025

Treibstoffe für Satelliten und Raumfahrzeuge 2025

Teil II: Produkte, die Art. 4 Abs. 3 unterliegenTeil II: Produkte, die Art. 4 Abs. 3 unterliegen
Mit Quecksilber versetzteMit Quecksilber versetzte
ProdukteProdukte

BestimmungenBestimmungen

Dentalamalgam Die von einer Vertragspartei für die stufenweise Verringerung
der Verwendung von Dentalamalgam zu ergreifenden Mass-
nahmen berücksichtigen die nationalen Gegebenheiten der
Vertragspartei sowie einschlägige internationale Leitlinien und
schliessen zwei oder mehr Massnahmen aus der nachstehenden
Liste ein:
i) Festlegung nationaler Ziele für die Kariesprävention und die
Gesundheitsförderung, wodurch die Notwendigkeit von
Zahnfüllungsmassnahmen minimiert wird;
ii) Festlegung nationaler Ziele für die Minimierung seiner Ver-
wendung;
iii) Förderung der Verwendung kostengünstiger und klinisch
wirksamer quecksilberfreier alternativer Füllungsmaterialien;
iv) Förderung der Erforschung und Entwicklung hochwertiger
quecksilberfreier Füllungsmaterialien;
v) Bestärkung von repräsentativen Berufsverbänden, zahnme-
dizinischen Fakultäten und Ausbildungseinrichtungen, Zahn-
ärztinnen, Zahnärzte und Studierende der Zahnmedizin sowie
Angehörige und Auszubildende zahnmedizinischer Berufe in
der Verwendung quecksilberfreier alternativer Füllungsmate-
rialien und in der Förderung von besten Handhabungsprak-
tiken aus- und weiterzubilden;
vi) Abraten von Versicherungspolicen und programmen, in
denen der Verwendung von Dentalamalgam gegenüber queck-
silberfreien Füllungsmaterialien der Vorzug gegeben wird;
vii) Ermutigung zu Versicherungspolicen und -programmen,
in denen der Verwendung von hochwertigen Alternativen zu
Dentalamalgam für Füllungsmassnahmen der Vorzug gegeben
wird;
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viii) Beschränkung der Verwendung von Dentalamalgam auf
dessen verkapselte Form;
ix) Förderung des Einsatzes der besten Umweltschutzprak-
tiken in zahnmedizinischen Einrichtungen zur Verringerung
der Freisetzungen von Quecksilber und Quecksilberverbin-
dungen in das Wasser und den Boden.

Des Weiteren müssen die Parteien:
i) die Verwendung von Quecksilber in loser Form durch zahn-
medizinische Fachpersonen mit geeigneten Massnahmen ver-
bieten oder verhindern;
ii) die Verwendung von Dentalamalgam bei der Behandlung
von Milchzähnen, von Patientinnen und Patienten unter fünf-
zehn Jahren sowie von Schwangeren oder Stillenden durch
geeignete Massnahmen verbieten oder verhindern beziehungs-
weise davon abraten, es sei denn, die zahnmedizinische Fach-
person erachtet dies wegen der spezifischen medizinischen
Erfordernisse bei der Patientin oder dem Patienten als not-
wendig.
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Anlage BAnlage B

Herstellungsprozesse, bei denen Quecksilber oder Quecksilberver-Herstellungsprozesse, bei denen Quecksilber oder Quecksilberver-

bindungen verwendet werdenbindungen verwendet werden

Teil I: Prozesse, die Art. 5 Abs. 2 unterliegenTeil I: Prozesse, die Art. 5 Abs. 2 unterliegen
Herstellungsprozesse, bei denen Quecksilber oder Quecksilberverbin-Herstellungsprozesse, bei denen Quecksilber oder Quecksilberverbin-
dungen verwendet werdendungen verwendet werden

AusstiegsdatumAusstiegsdatum

Chloralkali-Herstellung 2025

Acetaldehyd-Herstellung, bei der Quecksilber oder Quecksilber-
verbindungen als Katalysator verwendet werden

2018

Teil II: Prozesse, die Art. 5 Abs. 3 unterliegenTeil II: Prozesse, die Art. 5 Abs. 3 unterliegen
Prozess, bei dem Quecksilber verwendet wirdProzess, bei dem Quecksilber verwendet wird BestimmungenBestimmungen

Vinylchloridmonomer-Herstellung Zu den von den Vertragsparteien zu ergrei-
fenden Massnahmen gehört insbesondere,
jedoch nicht ausschliesslich, dass:
i) die Verwendung von Quecksilber bezogen
auf die Herstellung je Produktionsstätte bis
zum Jahr 2020 um 50 Prozent gegenüber der
Verwendung im Jahr 2010 verringert wird;
ii) Massnahmen zur Verringerung der
Abhängigkeit von Quecksilber aus dem pri-
mären Bergbau gefördert werden;
iii) Massnahmen zur Verringerung der Emis-
sionen und Freisetzungen von Quecksilber
in die Umwelt ergriffen werden;
iv) Forschung und Entwicklung im Bereich
quecksilberfreier Katalysatoren und Prozesse
unterstützt werden;
v) die Verwendung von Quecksilber fünf
Jahre nach Feststellung durch die Konferenz
der Vertragsparteien, dass quecksilberfreie
Katalysatoren auf der Grundlage beste-
hender Prozesse technisch und wirtschaftlich
machbar geworden sind, unterbleibt;
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vi) sie über ihre unternommenen Bemü-
hungen um die Entwicklung und/oder
Ermittlung von Alternativen und um den
Ausstieg aus der Quecksilberverwendung
der Konferenz der Vertragsparteien nach
Art. 21 berichten.

Natrium- oder Kalium-Methylat oder -
Ethylat

Zu den von den Vertragsparteien zu ergrei-
fenden Massnahmen gehört insbesondere,
jedoch nicht ausschliesslich, dass:
i) Massnahmen zur Verringerung der Ver-
wendung von Quecksilber ergriffen werden,
die den Ausstieg aus dieser Verwendung so
schnell wie möglich und innerhalb von 10
Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkom-
mens zum Ziel haben;
ii) Emissionen und Freisetzungen bezogen
auf die Herstellung je Produktionsstätte bis
zum Jahr 2020 um 50 Prozent im Vergleich
zum Jahr 2010 verringert werden;
iii) die Verwendung von neuem Quecksilber
aus dem primären Quecksilberbergbau ver-
boten wird;
iv) Forschung und Entwicklung im Bereich
quecksilberfreier Prozesse unterstützt
werden;
v) die Verwendung von Quecksilber fünf
Jahre nach Feststellung durch die Konferenz
der Vertragsparteien, dass quecksilberfreie
Prozesse technisch und wirtschaftlich
machbar geworden sind, unterbleibt;
vi) sie über ihre unternommenen Bemü-
hungen um die Entwicklung und/oder
Ermittlung von Alternativen und um den
Ausstieg aus der Quecksilberverwendung
der Konferenz der Vertragsparteien nach
Art. 21 berichten.

Herstellung von Polyurethan unter Nut-
zung von Katalysatoren, die Quecksilber
enthalten

Zu den von den Vertragsparteien zu ergrei-
fenden Massnahmen gehört insbesondere,
jedoch nicht ausschliesslich, dass:
i) Massnahmen zur Verringerung der Ver-
wendung von Quecksilber ergriffen werden,
die den Ausstieg aus dieser Verwendung so
schnell wie möglich innerhalb von 10 Jahren
nach Inkrafttreten des Übereinkommens
zum Ziel haben;
ii) Massnahmen zur Verringerung der
Abhängigkeit von Quecksilber aus dem pri-
mären Quecksilberbergbau ergriffen werden;
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iii) Massnahmen zur Verringerung der Emis-
sionen und Freisetzungen von Quecksilber
in die Umwelt ergriffen werden;
iv) zu Forschung und Entwicklung im
Bereich quecksilberfreier Katalysatoren und
Prozesse ermutigt wird;
v) sie über ihre unternommenen Bemü-
hungen um die Entwicklung und/oder
Ermittlung von Alternativen und um den
Ausstieg aus der Quecksilberverwendung
der Konferenz der Vertragsparteien nach
Art. 21 berichten;
Art. 5 Abs. 6 findet auf diesen Herstellungs-
prozess keine Anwendung.
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Anlage CAnlage C

Kleingewerblicher GoldbergbauKleingewerblicher Goldbergbau

Nationale AktionspläneNationale Aktionspläne
1. Jede Vertragspartei, die Art. 7 Abs. 3 unterliegt, nimmt in ihren natio-

nalen Aktionsplan Folgendes auf:
a) nationale Zielsetzungen und Verringerungsziele;
b) Massnahmen zur Verhinderung:

i) der Amalgamierung des gesamten Erzes,
ii) des offenen Abrauchens von Amalgam oder verarbeitetem

Amalgam,
iii) des Abrauchens von Amalgam in Wohngebieten,
iv) der Cyanidlaugung von Sedimenten, Erzen und Aufbereitungs-

rückständen, denen Quecksilber zugesetzt wurde, ohne das
Quecksilber zuerst zu beseitigen;

c) Schritte zur Erleichterung der Formalisierung oder Regulierung des
Sektors für kleingewerblichen Goldbergbau;

d) Basiseinschätzungen der in ihrem Hoheitsgebiet beim kleingewerbli-
chen Goldbergbau und bei der kleingewerblichen Aufbereitung von
Gold verwendeten Quecksilbermengen und der dabei eingesetzten
Verfahren;

e) Strategien zur Förderung der Verringerung von Emissionen und Frei-
setzungen von Quecksilber und der Quecksilberexposition im klein-
gewerblichen Goldbergbau und bei der kleingewerblichen Aufberei-
tung von Gold, auch durch quecksilberfreie Methoden;

f) Strategien zur Steuerung des Handels mit Quecksilber und Queck-
silberverbindungen und zur Verhinderung des Abzweigens von
Quecksilber und Quecksilberverbindungen sowohl aus ausländi-
schen als auch inländischen Quellen für die Verwendung im klein-
gewerblichen Goldbergbau und bei der kleingewerblichen Aufberei-
tung von Gold;

g) Strategien zur Einbeziehung von Interessengruppen in die Umset-
zung und Weiterentwicklung des nationalen Aktionsplans;
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h) eine Strategie für das öffentliche Gesundheitswesen hinsichtlich der
Quecksilberexposition von Bergleuten im kleingewerblichen Gold-
bergbau und von deren Gemeinschaften. Eine derartige Strategie soll
unter anderem die Sammlung von Gesundheitsdaten, Schulungen für
Arbeitskräfte im Gesundheitswesen und eine Sensibilisierung durch
Gesundheitseinrichtungen einschliessen;

i) Strategien zur Verhinderung der Exposition schutzbedürftiger Bevöl-
kerungsgruppen, insbesondere von Kindern und von Frauen im
gebärfähigen Alter, speziell von Schwangeren, mit Quecksilber, das
im kleingewerblichen Goldbergbau verwendet wird;

j) Strategien zur Aufklärung von Bergleuten im kleingewerblichen
Goldbergbau und von betroffenen Gemeinschaften;

k) einen Zeitplan für die Umsetzung des nationalen Aktionsplans.
2. Jede Vertragspartei kann in ihren nationalen Aktionsplan zusätzliche

Strategien zur Erreichung ihrer Ziele aufnehmen, einschliesslich der
Nutzung oder Einführung von Normen für einen quecksilberfreien
kleingewerblichen Goldbergbau und von marktbasierten Mechanismen
oder Marketing-Instrumenten.
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Anlage DAnlage D

Verzeichnis der punktuellen Emissionsquellen von Quecksilber undVerzeichnis der punktuellen Emissionsquellen von Quecksilber und

Quecksilberverbindungen in die AtmosphäreQuecksilberverbindungen in die Atmosphäre

Punktquellkategorie:
- Kohlekraftwerke;
- kohlebefeuerte Industriekesselanlagen;

- Schmelz- und Röstprozesse bei der Gewinnung von Nichteisenmetallen6;
- Abfallverbrennungsanlagen;
- Anlagen zur Herstellung von Zementklinker.
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Anlage EAnlage E

Schieds- und VergleichsverfahrenSchieds- und Vergleichsverfahren

Teil I: SchiedsverfahrenTeil I: Schiedsverfahren
Das Schiedsverfahren für die Zwecke des Art. 25 Abs. 2 Bst. a dieses Über-
einkommens ist Folgendes:

Art. 1

1) Eine Vertragspartei kann das Schiedsverfahren nach Art. 25 dieses
Übereinkommens durch schriftliche Notifikation an die andere Streitpartei
beziehungsweise die anderen Streitparteien einleiten. Die Notifikation ist
durch eine Klageschrift sowie durch sachdienliche Unterlagen zu ergänzen.
Die genannte Notifikation hat den Gegenstand des Schiedsverfahrens und
insbesondere die Artikel dieses Übereinkommens, deren Auslegung oder
Anwendung strittig ist, zu bezeichnen.

2) Die antragstellende Partei notifiziert dem Sekretariat, dass sie eine
Streitigkeit nach Art. 25 dieses Übereinkommens einem Schiedsverfahren
unterwirft. Die Notifikation ist durch die schriftliche Notifikation der
antragstellenden Partei, die Klageschrift und die sachdienlichen Unterlagen,
die jeweils in Abs. 1 genannt sind, zu ergänzen. Das Sekretariat leitet die auf
diesem Weg erhaltenen Informationen an alle Vertragsparteien weiter.

Art. 2

1) Wird eine Streitigkeit nach Art. 1 einem Schiedsverfahren unter-
worfen, so wird ein Schiedsgericht eingesetzt. Es besteht aus drei Mitglie-
dern.

2) Jede Streitpartei bestellt einen Schiedsrichter, und die beiden so
bestellten Schiedsrichter ernennen einvernehmlich den dritten Schieds-
richter, der Vorsitzender des Gerichts wird. Bei Streitigkeiten zwischen
mehr als zwei Parteien bestellen die Parteien mit demselben Interesse ein-
vernehmlich einen Schiedsrichter. Der Vorsitzende des Gerichts darf nicht
Staatsangehöriger einer der Streitparteien sein, nicht seinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Hoheitsgebiet einer dieser Parteien haben, nicht im Dienst
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einer von ihnen stehen und sich in keiner anderer Eigenschaft mit der Strei-
tigkeit befasst haben.

3) Freigewordene Sitze werden in der für die erste Bestellung vorge-
schriebenen Weise besetzt.

Art. 3

1) Hat eine der Streitparteien nicht innerhalb von zwei Monaten,
nachdem die Gegenpartei die Notifikation über das Schiedsverfahren
erhalten hat, einen Schiedsrichter bestellt, so kann die andere Partei den
Generalsekretär der Vereinten Nationen davon in Kenntnis setzen, der die
Ernennung innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten vornimmt.

2) Ist der Vorsitzende des Schiedsgerichts nicht innerhalb von zwei
Monaten nach der Bestellung des zweiten Schiedsrichters ernannt, so
ernennt der Generalsekretär der Vereinten Nationen auf Ersuchen einer
Partei den Vorsitzenden innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten.

Art. 4

Das Schiedsgericht trifft seine Entscheidungen in Übereinstimmung mit
diesem Übereinkommen und dem Völkerrecht.

Art. 5

Sofern die Streitparteien nichts anderes vereinbaren, gibt sich das
Schiedsgericht eine Verfahrensordnung.

Art. 6

Das Schiedsgericht kann auf Ersuchen einer der Streitparteien unerläss-
liche einstweilige Schutzmassnahmen empfehlen.

Art. 7

Die Streitparteien erleichtern die Arbeit des Schiedsgerichts und werden
ihm insbesondere mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln:
a) alle sachdienlichen Unterlagen vorlegen, Auskünfte erteilen und Erleich-

terungen einräumen und
b) die Möglichkeit geben, soweit nötig Zeugen oder Sachverständige zu

laden und deren Aussagen einzuholen.
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Art. 8

Die Streitparteien und die Schiedsrichter sind verpflichtet, die Vertrau-
lichkeit aller Auskünfte oder Dokumente zu wahren, die sie während des
Verfahrens des Schiedsgerichts vertraulich erhalten haben.

Art. 9

Sofern das Schiedsgericht nicht wegen der besonderen Umstände des
Einzelfalls etwas anderes beschliesst, werden die Kosten des Gerichts von
den Streitparteien zu gleichen Teilen getragen. Das Gericht führt über alle
seine Kosten Buch und legt den Parteien eine Schlussabrechnung vor.

Art. 10

Eine Partei, die an dem Streitgegenstand ein rechtliches Interesse hat, das
durch die Entscheidung berührt werden könnte, kann mit Zustimmung des
Schiedsgerichts dem Verfahren beitreten.

Art. 11

Das Schiedsgericht kann über Widerklagen, die mit dem Streitgegen-
stand unmittelbar im Zusammenhang stehen, verhandeln und entscheiden.

Art. 12

Das Schiedsgericht entscheidet sowohl in verfahrensrechtlichen als auch
in materiellen Fragen mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

Art. 13

1) Erscheint eine der Streitparteien nicht vor dem Schiedsgericht oder
unterlässt sie es, sich zur Sache zu äussern, so kann die andere Partei das
Gericht ersuchen, das Verfahren fortzuführen und seine Entscheidung zu
fällen. Die Abwesenheit einer Partei oder das Versäumnis einer Partei, sich
zur Sache zu äussern, stellt kein Hindernis für das Verfahren dar.

2) Bevor das Schiedsgericht seine endgültige Entscheidung fällt, muss es
sich vergewissern, dass das Begehren in tatsächlicher und rechtlicher Hin-
sicht begründet ist.

Art. 14
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Das Schiedsgericht fällt seine endgültige Entscheidung innerhalb von
fünf Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem es vollständig gebildet wurde;
hält es jedoch eine Verlängerung dieser Frist für notwendig, so darf diese
weitere fünf Monate nicht überschreiten.

Art. 15

Die endgültige Entscheidung des Schiedsgerichts hat sich auf den Streit-
gegenstand zu beschränken und ist zu begründen. Sie enthält die Namen der
Mitglieder, die teilgenommen haben, sowie das Datum der endgültigen Ent-
scheidung. Jedes Mitglied des Gerichts kann der endgültigen Entscheidung
eine Darlegung seiner persönlichen oder abweichenden Meinung beifügen.

Art. 16

Die endgültige Entscheidung ist für die Streitparteien bindend. Die in
der endgültigen Entscheidung enthaltene Auslegung dieses Übereinkom-
mens ist auch für eine nach Art. 10 beitretende Vertragspartei in Bezug
auf die Sache bindend, derentwegen die Vertragspartei dem Verfahren bei-
getreten ist. Die endgültige Entscheidung unterliegt keinem Rechtsmittel,
sofern nicht die Streitparteien vorher ein Rechtsmittelverfahren vereinbart
haben.

Art. 17

Meinungsverschiedenheiten zwischen den an die endgültige Entschei-
dung nach Art. 16 gebundenen Parteien über die Auslegung oder Durch-
führung dieser endgültigen Entscheidung können von jeder von ihnen dem
Schiedsgericht, das die Entscheidung gefällt hat, zur Entscheidung vorgelegt
werden.

Teil II: VergleichsverfahrenTeil II: Vergleichsverfahren

Das Vergleichsverfahren für die Zwecke des Art. 25 Abs. 6 dieses Über-
einkommens ist Folgendes:

Art. 1

Das Ersuchen einer Streitpartei um Einsetzung einer Vergleichskom-
mission nach Art. 25 Abs. 6 dieses Übereinkommens ist schriftlich an das
Sekretariat mit Abschrift an die andere Streitpartei beziehungsweise die
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anderen Streitparteien zu richten. Das Sekretariat setzt alle Vertragsparteien
unverzüglich davon in Kenntnis.

Art. 2

1) Sofern die Streitparteien nichts anderes vereinbaren, besteht die Ver-
gleichskommission aus drei Mitgliedern: ein von jeder beteiligten Partei
bestelltes Mitglied und ein von diesen Mitgliedern einvernehmlich
gewählter Vorsitzender.

2) Bei Streitigkeiten zwischen mehr als zwei Parteien bestellen die Par-
teien mit demselben Interesse ihr Mitglied für die Kommission einvernehm-
lich.

Art. 3

Ist innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des in Art. 1 bezeichneten
schriftlichen Ersuchens beim Sekretariat eine Bestellung von den Streitpar-
teien nicht vorgenommen worden, so nimmt der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen auf Ersuchen einer Partei diese Bestellung innerhalb einer
weiteren Frist von zwei Monaten vor.

Art. 4

Ist der Vorsitzende der Vergleichskommission nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Bestellung des zweiten Mitglieds der Kommission gewählt
worden, so ernennt der Generalsekretär der Vereinten Nationen auf Ersu-
chen einer Streitpartei innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten den
Vorsitzenden.

Art. 5

Die Vergleichskommission unterstützt die Streitparteien auf unabhän-
gige und unparteiische Weise bei deren Bemühungen um Erzielung einer
gütlichen Beilegung.

Art. 6

1) Die Vergleichskommission kann das Vergleichsverfahren auf die von
ihr für sachgerecht erachtete Weise führen und berücksichtigt dabei unein-
geschränkt die Umstände des Falles und die von den Streitparteien gegebe-
nenfalls geäusserten Auffassungen, einschliesslich Ersuchen um zügige Bei-
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legung. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, kann sie sich bei
Bedarf eine Verfahrensordnung geben.

2) Die Vergleichskommission kann zu jedem Zeitpunkt während des
Verfahrens Vorschläge oder Empfehlungen zur Beilegung der Streitigkeit
abgeben.

Art. 7

Die Streitparteien arbeiten mit der Vergleichskommission zusammen.
Insbesondere bemühen sie sich darum, Ersuchen der Kommission, schrift-
liche Materialien vorzulegen, Beweise zu erbringen sowie an Sitzungen
teilzunehmen, nachzukommen. Die Parteien und die Mitglieder der Ver-
gleichskommission sind verpflichtet, die Vertraulichkeit aller Informa-
tionen oder Dokumente zu wahren, die sie während des Verfahrens der
Kommission vertraulich erhalten.

Art. 8

Die Vergleichskommission entscheidet mit der Mehrheit ihrer Mit-
glieder.

Art. 9

Sofern die Streitigkeit nicht bereits beigelegt ist, legt die Vergleichskom-
mission spätestens zwölf Monate nach ihrer vollständigen Einsetzung einen
Bericht mit Empfehlungen zur Beilegung der Streitigkeit vor, den die Streit-
parteien nach Treu und Glauben prüfen.

Art. 10

Bei Uneinigkeit darüber, ob die Vergleichskommission für die Prüfung
einer ihr unterbreiteten Sache zuständig ist, entscheidet die Kommission.

Art. 11

Die Kosten der Vergleichskommission werden von den Streitparteien zu
gleichen Teilen getragen, wenn sie nichts anderes vereinbaren. Die Kommis-
sion führt über alle ihre Kosten Buch und legt den Parteien eine Schlussab-
rechnung vor.
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Geltungsbereich des ÜbereinkommensGeltungsbereich des Übereinkommens

am 16. August 2017am 16. August 2017
VertragsparteienVertragsparteien Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-,Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-,

Genehmigungs- oder BeitrittsurkundeGenehmigungs- oder Beitrittsurkunde

Afghanistan 2. Mai 2017

Antigua und Barbuda 23. September 2016

Benin 7. November 2016

Bolivien 26. Januar 2016

Botswana 3. Juni 2016

Bulgarien 18. Mai 2017

Burkina Faso 10. April 2017

China* 31. August 2016

Costa Rica 19. Januar 2017

Dänemark 18. Mai 2017

Dschibuti 23. September 2014

Ecuador 29. Juli 2016

Europäische Union* 18. Mai 2017

Gabun 24. September 2014

Gambia 7. November 2016

Ghana 23. März 2017

Guinea 21. Oktober 2014

Guyana 24. September 2014

Honduras 22. März 2017

Japan 2. Februar 2016

Jordanien 12. November 2015

Kanada* 7. April 2017

Kuwait 3. Dezember 2015

Lesotho 12. November 2014

Liechtenstein 1. Februar 2017

Madagaskar 13. Mai 2015

Mali 27. Mai 2016
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Malta 18. Mai 2017

Mauretanien 18. August 2015

Mexiko 29. September 2015

Monaco 24. September 2014

Mongolei 28. September 2015

Nicaragua 29. Oktober 2014

Niederlande* 18. Mai 2017

Norwegen* 12. Mai 2017

Panama 29. September 2015

Peru* 21. Januar 2016

Rumänien 18. Mai 2017

Sambia 11. März 2016

Samoa 24. September 2015

Schweden 18. Mai 2017

Schweiz 25. Mai 2016

Senegal 3. März 2016

Seychellen* 13. Januar 2015

Sierra Leone 1. November 2016

Swasiland 21. September 2016

Togo 3. Februar 2017

Tschad 24. September 2015

Ungarn 18. Mai 2017

Uruguay 24. September 2014

Vereinigte Arabische Emirate 27. April 2015

Vereinigte Staaten von Amerika* 6. November 2013

* Erklärungen

Die Erklärungen werden im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nicht
veröffentlicht. Die Originaltexte sowie der aktualisierte Geltungsbereich
des Übereinkommens können unter: http://treaties.un.org/ eingesehen
oder beim Amt für Auswärtige Angelegenheiten bezogen werden.
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1 Übersetzung des englischen Originaltextes.

2 Bericht und Antrag der Regierung Nr. 149/2016

3 Für Österreich: Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen
Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie
Pestizide im internationalen Handel.

4 Anlage A abgeändert durch LGBl. 2024 Nr. 232.

5 Hiermit wird bezweckt, dass Kosmetika, Seifen oder Cremes mit Quecksilber-Spuren-
verunreinigungen nicht erfasst werden.

6 Für die Zwecke dieser Anlage bezeichnet der Ausdruck "Nichteisenmetalle" Blei, Zink,
Kupfer und Industriegold.

Schutz des ökologischen Gleichgewichts 0.814.081

Fassung: 28.09.2023 59

https://bua.regierung.li/BuA/dynamic_bridge.jsp?buanr=149&buajahr=2016
/chrono/2024232000

